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"Das Leben ist wie ein Haus –  

wenn man es sorgfältig pflegt und immer repariert,  

kann es sehr, sehr alt werden." - James W. Vaupel 
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Kurzfassung 

Bei der gegenständlichen Diplomarbeit handelt es sich um eine energetische Sanierungsstu-

die des Mannschaftsgebäudes 3 - Block D der Maria-Theresien-Kaserne im 13. Wiener 

Gemeindebezirk. 

Auf Initiative des österreichischen Bundesheeres sollen österreichweit die Kasernen hinsicht-

lich Betriebskostenreduktion und vor allem auch bezüglich Reduktion der CO2-Emissionen 

untersucht und bewertet werden.  

Die Maria-Theresien-Kaserne umfasst nahezu 27,5 ha Gesamtgrundfläche und ist somit eine 

der größten Kasernenanlagen in Wien. Dies bietet eine gute Grundlage für die Bewertung 

möglicher Energieeinsparungspotenziale. 

Der repräsentative Teil der Kasernenanlage, das Mannschaftsgebäude 3, wird in dieser 

Diplomarbeit in Bezug auf die demnächst Rechtskraft erlangende Gesetzeslage hin unter-

sucht. Der Denkmalschutz wird durch Anwendung der neuen Richtlinie „Energieeffizienz an 

Baudenkmale“ berücksichtigt.  

Als Grundlage der energetischen Untersuchung wurde beim Bestandsgebäude eine Be-

standsaufnahme der bautechnischen Substanz durchgeführt und die bestehende Gebäude-

technik beurteilt. Auf Basis dieser erfassten Daten wurden die detaillierten bauphysikalischen 

Berechnungen des Bestandes bewertet und die Ergebnisse in einem Bestandsenergieaus-

weis dargestellt und dokumentiert.  

Zufolge dieser bauphysikalischen Bestandsberechnungen wurden verschiedene bauliche 

und haustechnische Sanierungsmöglichkeiten ausgearbeitet und deren Effektivität bewertet. 

Danach wurden einzelne Sanierungsmaßnahmen zu vier unterschiedlichen Sanierungskon-

zepten zusammengestellt.  
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Abstract 

The present diploma thesis deals with an energetic rehabilitation study of the team buil-

ding 3 - Block D of Maria-Theresien-Kaserne in the 13th district of Vienna. 

On the initiative of the Austrian Armed Forces the barracks all over Austria shall be analyzed 

and assessed with regard to reductions in operating costs and above all a decrease in CO2-

emissions.  

The Maria-Theresien-Kaserne comprises a total surface area of almost 27.5 ha and is there-

fore one of the biggest barracks facility of Vienna. This provides a good basis for the as-

sessment of possible energy saving potentials. 

The representative part of the barracks, team building 3, is analyzed in this thesis with regard 

to the new legal situation that is to come into force soon. The protection of historic monu-

ments is considered by the application of the new directive “Energy Efficiency at Historical 

Buildings”.  

As a basis of the energetic analysis a survey of the structural substance of the existing build-

ing was carried out and the available building services engineering was assessed. On the 

basis of the recorded data the detailed structural and physical calculations of the existing 

building were evaluated and the results were represented and documented in an energy 

performance certificate.  

In accordance with these structural and physical calculations of the existing building several 

structural and building service rehabilitation options were elaborated and their effectiveness 

was evaluated. Subsequently individual rehabilitation measures were composed to represent 

four different rehabilitation concepts. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Motivation 

Die vorliegende Arbeit entstand gemeinsam mit dem Militärischen Immobilien Management 

Zentrum (MIMZ) im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (BMLVS) und dem 

Institut für Hochbau und Technologie - Forschungsbereich für Hochbaukonstruktionen und 

Bauwerkserhaltung der Technischen Universität Wien. 

Viele alte Bauten weisen ein geringes wärmeschutztechnisches Niveau auf und besitzen 

dadurch ein hohes Maß an energetischem Einsparpotenzial. Durch laufend neue Normenre-

gelungen und der Forderung zur Ausstellung und Aushangpflicht eines Energieausweises 

bei öffentlichen Gebäuden ergab sich der Wunsch des österreichischen Bundesheers im 

Zuge einer Diplomarbeit ein Kasernenobjekt auf bau- und haustechnische Ausstattungen zu 

analysieren. Letztere bieten enormes Potenzial an Energieeinsparungen für das betroffene 

Gebäude. Eine weitere wichtige Rolle und gleichzeitig auch einen Gesundheitsaspekt stellt 

bei dem Mannschaftsgebäude und den Büroräumlichkeiten die Luftqualität dar. 

Diesem Forschungsprojekt „Energetische Studie“ liegt vorwiegend das Grundziel der öster-

reichischen Strategie zur Erreichung des Kyoto-Ziels (Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 2002) zu Grunde, in welcher die schwer-

punktmäßige Emissionsreduktion im eigenen Wirkungsbereich der Bundesgebäude veran-

kert ist. Damit soll der derzeitige Energieverbrauch in der Kaserne, welcher hohe Betriebs-

kosten und Emissionen durch treibhausrelevante Schadstoffe verursacht, gesenkt werden. 

Diese Arbeit soll als Grundlage für weitere Sanierungsmaßnahmen dienen und eine Ent-

scheidungshilfe für die energetischen Nachrüstungen darstellen, um damit das betrachtete 

Gebäude in Hinblick auf den Energiebedarf effizienter gestalten zu können. Die durchgeführ-

te Variantenstudie dient auch als technische Grundlage für eine budgetäre Bewertung. 

1.2 Zielsetzung und Abgrenzung der Arbeit  

Ziel dieser Arbeit ist eine energetische Sanierungsstudie durch die Initiative der Sektionslei-

tung 3 „Bereitstellung“ des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport (BMLVS) 

innerhalb der Maria-Theresien-Kaserne im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing durchzufüh-

ren.  
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Zielsetzung und Motivationen zur Erstellung einer energetischen Sanierungsstudie: 

 Durchführung eines Gesamtsanierungskonzeptes zufolge innovativer Ansätze und 

vorgeschlagener Sanierungsmaßnahmen zur Betriebskostenreduktion 

 Anhebung der bauphysikalischen Qualität zur Wertsteigerung des Gebäudes 

 Energieeffizienzsteigerung der vorhandenen Wärmeversorgungsanlagen zufolge der 

Adaptierungs- bzw. Neuinstallationsvorschläge 

 Konzepte zur Förderung erneuerbarer Energieträger (z.B.: Solaranlage), um eine 

CO2-neutrale Deckung des Energiebedarfs zu ermöglichen 

 Grundlagenschaffung zur Umsetzung von Sanierungskonzepten 

 Erstellung von liegenschaftsbezogenen Energieeinsparungskonzepten unter Berück-

sichtigung der Randbedingungen wie Denkmalschutz, Nutzung, bautechnische As-

pekte sowie aktuelle Vorgaben (OIB-Richtlinien) 

Vorweg muss festgehalten werden, dass den genormten Energieverbrauchsberechnungen 

angenommene, normierte Nutzungsprofile zugrunde liegen. Die tatsächlichen Energiever-

brauchszahlen hängen stark vom tatsächlichen Nutzerverhalten ab und können somit von 

den Normberechnungen abweichen. In der gegenständlichen Arbeit erfolgt ein Vergleich 

zwischen den Norm-Berechnungen und den Ist-Energieverbrauchszahlen für die Jahre 2009 

bis 2011. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Das erste Kapitel behandelt nach einem kurzen geschichtlichen Einblick den für ältere Ge-

bäude wichtigen Denkmalschutz. Dieser wirkt sich auch auf die Durchführbarkeit einzelner 

Sanierungsmaßnahmen aus.  

Bei Vermietungen, Verkauf, Neueinreichungen usw. erfordern die gesetzlichen Grundlagen 

(z.B.: Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 [8], OIB-Richtlinien) einen energetischen Nach-

weis: den Energieausweis. Daher sind die gesetzlichen Grundlagen das zentrale Thema des 

zweiten Kapitels. Einer Einführung in die Verordnungen folgt eine Erläuterung der für dieses 

Gebäude relevanten bauphysikalischen Begriffe.  

Nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme und Abgleich mit den Bestandsplänen werden 

die wesentlichen Bauteile bauphysikalisch beurteilt und ein Bestands-Energieausweis so-

wohl mit einem Nutzungsprofil für Wohn- als auch Nicht-Wohngebäude berechnet. Diese 

Berechnungen werden mit dem tatsächlichen Energieverbrauch verglichen und bewertet. 

Dabei können vor allem die energetischen Schwachstellen des Bauwerks aufgezeigt werden, 

durch die Leitwertberechnung im Energieausweis verifiziert. 
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Aufbauend auf dem vorhandenen IST-Zustand der untersuchten Bauteile bzw. des Be-

stands-objektes werden Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen und ausgearbeitet. Zufolge 

dieser Maßnahmen werden verschiedene Sanierungskonzepte aufbereitet. Jedes vorge-

schlagene Sanierungskonzept wird mit einer bauphysikalischen Berechnung belegt. Diese 

bietet einen Überblick in die Einsparungspotenziale der einzelnen unterschiedlichen Sanie-

rungskonzepte. 

1.4 Geschichtlicher Einblick 

Quellen: BMLVS [7], Czeike [18], Pohanka [44], Rabenstein [45], Weihsmann [50] 

Der Begriff „Kaserne“ beschreibt einen baulichen Komplex für Soldaten bzw. Polizisten, die 

im Dienste von militärischen oder polizeilichen Verbänden tätig sind. In diesem Fall handelt 

es sich um bewaffnete Streitkräfte, die die Sicherheit des Staates Österreich gewährleisten. 

Das weitläufige Gebiet der heutigen Maria-Theresien-Kaserne, welches Teile vom heutigen 

Schloss Schönbrunn mit Schlosspark und Fasangarten umfasst, wurde zufolge einer ge-

schichtlichen Übermittlung durch Kaiser Maximilian II erworben und als Jagdgebiet auf Wild, 

Truthähne, Pfaue und weitere Tiere genutzt. Dadurch entstand vermutlich die Namensge-

bung für dieses Gebiet. Daraus folgt, dass der erst im Jahr 1940 fertiggestellte Bau die Be-

zeichnung im Jahr 1945 „Fasangartenkaserne“ erhielt. Die geschichtliche und namensge-

bende Entwicklung der Garnisonsanlage ist in Tabelle 1-1 ersichtlich. 

Tabelle 1-1: Geschichtliche und namensgebende Entwicklung der Garnisonsanlage 

Zeitraum Name unter 

Baubeginn 1937 

(halbfertiger Bau) 
Dollfuss - Führerschule 

austrofaschistische 

Ständestaat 

1938 -1945  Kaserne Wien - Schönbrunn Waffen SS 

1945-1955 Fasangartenkaserne 
Hauptquartier der 

britischen Truppen 

15.05.1955 -  

Mai 1967 

Maria-Theresien-Kaserne  

(Abkürzung im Sprachgebrauch: „Fakas“ - Fasangartenkaserne 

österreichisches 

Bundesheer 

seit Mai 1967 
Maria-Theresien-Kaserne  

(Abkürzung im Sprachgebrauch: „MTK“ oder „Maresi“) 

österreichisches 

Bundesheer 

In der Maria-Theresien-Kaserne befinden sich heute noch wichtige Abteilungen des österrei-

chischen Bundesheeres, wie die Garde, das Herresnachrichtenamt sowie das Kommando 

Militärstreife und Militärpolizei. 
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Das untersuchte Bestandsobjekt 3 (genauer Mannschaftsgebäude 3) in dieser Arbeit unter-

liegt der Denkmalschutzverordnung des Österreichischen Bundesdenkmalamts, welches 

wesentlich auf diese Studie Einfluss nimmt. 

Zur Übersicht über das zu untersuchende Bestandsobjekt 3 - Block D sind die Bestandsplä-

ne im Anhang A zu finden. Abbildung 1-1 zeigt einen Gesamtüberblick der Garnisonsanlage 

Maria-Theresien-Kaserne und das gesamte Mannschaftsgebäude 3.  

 

Abbildung 1-1: Ausschnitt der gesamten Garnisonsanlage Maria-Theresien-Kaserne [29] 

1.5 Denkmalschutz 

Quellen: BDA [5] und [6], BMLVS [7], Bundesgesetz [9], [10] und [11], BMUKK [14], 

Weller [51] 

1.5.1 Begriff und Grundlagen 

Unter Denkmalschutz gestellte Objekte werden in Österreich durch das Denkmalschutzge-

setz geregelt. Dabei handelt es sich um ein Bundesgesetz mit dem Langtitel: „ Bundesgesetz 

betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder 

sonstigen kulturellen Bedeutung (Denkmalschutzgesetz - DMSG)“ [10], welches am 

19. August 1999 als 170. Bundesgesetz ausgegeben und mit 01. Jänner 2000 in Kraft getre-

ten ist. Das Bestandsobjekt 3 unterliegt § 2a des BGBl. (Anmerkung: Bundesgesetzblatt) 

Mannschaftsgebäude 3 
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Nr. 533/1923 [9] zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 170/1999 [10], welcher auch dieses 

Objekt kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stellt. Durch die unter Schutzstel-

lung des Bestandsobjekts 3 muss das Denkmalschutzgesetz einzuhalten werden. Ein eige-

ner Denkmalschutzbescheid ist nicht vorhanden. 

1.5.2 Begehung und Abklärung mit dem Bundesdenkmalamt 

Aufgrund der Anwendung der § 2a Verordnung auf die Maria-Theresien-Kaserne und dem 

Bedarf, notwendige Dach- und Objektsanierungen durchzuführen, wurden im Jahr 2011 

eigenständig durch das österreichische Bundesheer Abklärungen mit dem Bundesdenkmal-

amt getroffen. Im Zuge dieser Dach- und Objektsanierungen wurde durch das österreichi-

sche Bundesheer die Errichtung von thermischen Solaranlagen (und/oder Photovoltaik-

Anlagen) zur Reduzierung der laufenden Betriebskosten angedacht. Diesbezüglich hat eine 

Begehung am 07.04.2011 mit dem Vertreter des Bundesdenkmalamtes, Dipl.-Ing. Schreiber, 

stattgefunden, in welcher gemäß Besprechungsprotokoll [7] festgelegt wurde, welche Dach- 

und Fassadenflächen zur Errichtung von Solar- und Photovoltaikanlagen herangezogen 

werden dürfen.  

Das Protokoll legt für das betroffene Objekt 3 die Innenhofdachansichtsflächen nach Süden 

und Westen zeigend als möglichen Aufstellungsort von Solar- und Photovoltaikanlagen fest, 

welche in Abbildung 1-2 durch eine gelbe Markierung gekennzeichnet ist. Dies wurde in den 

weiteren Sanierungskonzepten mit berücksichtigt, da davon auch der untersuchte Block D 

betroffen ist.  

  

Abbildung 1-2: Grundrissauszug vom Lageplan mit gelber Markierung der möglichen Errichtung 

 von Solar- und Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen des Bestandsobjekts 3  

laut Bundesdenkmalamt [7] 
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1.5.3 Richtlinie - Energieeffizienz am Baudenkmal 

Die neue Richtlinie „Energieeffizienz am Baudenkmal“ des Bundesdenkmalamtes vom 

17. März 2011 [6] ist im Besonderen für die thermische Sanierung in Hinblick auf die 

Grundsätze und Vorgaben des Bundesdenkmalamtes anzuwenden. Diese Richtlinie dient als 

Leitfaden für Baudenkmale, so auch am Objekt 3, und beinhaltet die vertretbaren Sanie-

rungsmaßnahmen aus Sicht des Bundesdenkmalamtes. Die darin beschriebenen Sanie-

rungsmaßnahmen für die einzelnen Bauteile werden durch eine färbige Skala bewertet und 

beschrieben.  

Im Rahmen dieser Studie wird auf die färbige Skala in den ausgearbeiteten Sanierungskon-

zepten im Kapitel 4.3 Bezug genommen, um auf die mögliche Realisierbarkeit hinzuweisen. 

Die Sanierungskonzepte bauen jedoch vorwiegend auf die Energieeffizienzsteigerung und 

damit eine Betriebskostensenkung auf. Eine behördliche Abstimmung mit dem Bundes-

denkmalamt im Zuge dieser Studie hat nicht stattgefunden. Deswegen beinhalten die Sanie-

rungskonzepte auch Empfehlungen, die bei praktischer Umsetzung vorab mit dem Bundes-

denkmalamt abgeklärt werden müssen.  
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2 Grundlagen 

Für die Erarbeitung der Sanierungsstudie wurden im Zuge der Ersterhebungen Bestandsun-

terlagen sowie gebäudespezifische Datenblätter und Auswertungen der IST-

Energieverbrauchsdaten durch das österreichische Bundesheer zur Verfügung gestellt (sie-

he auch Anhang A und Anhang B). Diese Unterlagen sind essentiell und dienen als Informa-

tionsquelle über den Bestand und als Arbeitsunterlagen für die weitere Bearbeitung. 

Zur Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen sowie des Standes der Technik in dieser 

Sanierungsstudie wurden die relevanten Gesetze und die bauphysikalischen Grundlagen 

recherchiert und in diesem Kapitel zusammengefasst. 

 

Dieser Arbeit zu Grunde liegende vom österreichischen Bundesheer übergebene Unterlagen 

werden im Nachfolgenden aufgelistet:  

 Bestandspläne mit Bauteilbezeichnungen des Mannschaftsgebäudes 3 -

 Block D - Planstand: 2006 (siehe Anhang A) 

 Lageplan und Nummerierung der Maria-Theresien-Kaserne – Planstand: 2011 (siehe 

Anhang A) 

 Besprechungsprotokoll und Schriftverkehr mit dem österreichischen Bundesdenk-

malamt bezüglich Abklärung der Errichtung von Solaranlagen (und/oder PV-Anlagen) 

– Stand: 07.04.2011 [7] 

 Bestandsaufnahmen der Aufbauten – aufgenommen durch das „Energiemanage-

ment des österreichischen Bundesheeres mit Sitz in Wien“ – Stand: Juni/Juli 2012 

(siehe Anhang B) 

 Gebäudedatenblätter – aufgenommen vom Energiemanagement des österreichi-

schen Bundesheeres bzw. der internen Datenbank des österreichischen Bundeshee-

res entnommen – Stand: 28.01.2008 (siehe Anhang B) 

 Energieverbrauchsdaten der gesamten Kaserne – Heizung, Warmwasser und Strom 

– Stand: 2009 - 2011 (siehe Kapitel 3.4.1, 3.4.2 und Anhang B) 
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2.1 Gesetzliche Grundlagen  

Quellen: Richtlinie [2], Bundesgesetz [8] und [13], Kleindienst [25], Mikulits [26], NÖ [28], 

OIB [31], [32], [33] und [34], ÖNORMEN [35], [36], [37], [38], [39], [40], [42] und 

[43], Stückler [48] und [49], Weller [51] 

2.1.1 Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012 

Die Regelungen zur Reduktion des Energieausstoßes wurden durch das europäische Par-

lament und dessen Rates in einer neuen europäischen Gebäuderichtlinie 2010 zur Verein-

heitlichung vorgegeben. Für die Umsetzung der neuen Richtlinie 2010/31/EU über die Ge-

samtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl. Nr. L 153 vom 18. Juni 2010, S.13, wurde auch 

eine Neuregelung bezüglich des Energieausweises notwendig. Dies wird im Bundesgesetz-

blatt Teil I Nr. 27/2012 durch das Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012 gere-

gelt. Dadurch wird mit 01. Dezember 2012 die bestehende Richtlinie 2002/91/EG des euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 abgelöst. 

Soweit keine Ausnahmeregelung vorliegt, ist bei Verkauf oder Vermietung von Gebäuden 

oder Nutzungsobjekten der Heizwärmebedarf (HWB) und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor 

(fGEE), schon bei den Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen anzugeben. Der Energieausweis 

darf zu diesem Zeitpunkt nicht älter als zehn Jahre sein.  

2.1.2 OIB-Richtlinie 2 - Brandschutz  

Für das bestehende Objekt 3 muss ebenso die OIB-Richtlinie 2:2011 eingehalten werden. Im 

Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte angeführt, welche im Zuge einer Sanierung 

notwendig bzw. unbedingt erforderlich sein werden. Dies sind unter anderem:  

 Eindeutig gekennzeichnete Fluchtwege 

 Fluchtwegebeleuchtung 

 Brandabschnitte – Brandschotte, Brandschutztüren 

 Löschhilfen (Steigleitungen, Nass- u. Trockenleitungen, Feuerlöscher,…) 

 Automatische Brandmeldeanlage mit Alarmweiterleitung zur Brandmeldezentrale  

Das vorliegende Fluchtniveau, welches als die Höhendifferenz zwischen der Fußbodenober-

kante des höchstgelegenen oberirdischen Geschoßes und dem tiefsten Punkt des angren-

zenden Gelände definiert ist, beträgt ca. 8 m. Laut Definition der Gebäudeklasse aus der 
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OIB-Richtlinie – Begriffsbestimmungen [32], fällt das Bestandsobjekt 3 damit in die Gebäu-

deklasse 5 (GK5). Bei einer Sanierung des Bestandsgebäudes müssen demnach die gelten-

den Anforderungen laut OIB-Richtlinie 2:2011 für Fassaden, Gängen, Treppenhäuser, Dä-

cher und nicht ausgebauten Dachräumen für die GK5 erfüllt werden. 

2.1.2.1 Brandabschnitte, Flucht- und Rettungswege 

Die Anforderungen gegen Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerks ist bei 

einer Sanierung zu gewährleisten. Da beim Objekt 3 - Block D keine Brandabschnitte mit 

entsprechenden Brandabschnittstüren vorliegen, müssen erforderliche Brandabschnitte 

nachgerüstet werden. In diesem Fall ergeben sich fünf Brandabschnitte, die die Anforderun-

gen der max. Fluchtweglänge einhalten. 

Der Fluchtweg in einem gesicherten Brandabschnitt oder ins Freie darf laut den geltenden 

Bestimmungen von jeder Stelle jedes Raumes maximal 40 m Gehweglänge aufweisen. 

Zufolge der Nachmessungen der Gehweglängen in den Bestandsplänen ist diese Bedingung 

erfüllt. Die maximale Gehweglänge beträgt in diesen Fällen ca. 39 m. Die Zugänglichkeit für 

die Feuerwehr ist bei dem Objekt gegeben.  

Für Türen und Fenster in Außenwänden, die an brandabschnittsbildende Wände anschlie-

ßen (z.B. im Ecktreppenhaus), müssen die Fenster und Türen mindestens 3 m voneinander 

entfernt sein - zur Unterbindung eines Brandüberschlages. Da im vorliegenden Fall dies nicht 

erfüllt ist, müssen die Außentüre und die Fenster die Anforderungen EI 90 erfüllen. 

2.1.3 OIB-Richtlinie 4 - Barrierefreiheit und Nutzungssicherheit  

Im Nachfolgenden wird nur ein Auszug der wichtigsten Punkte der OIB-Richtlinie 4: 2011 - 

Barrierefreiheit und Nutzungssicherheit zur Anwendung am untersuchten Bestandsobjekt 3 - 

Block D angegeben und erläutert. 

2.1.3.1 Vertikale Erschließung und barrierefreie Gestaltung 

Zufolge ÖNORM B 1600 [35] ist eine barrierefreie Gestaltung im Mannschaftsgebäude 3 

notwendig. Das Bestandsobjekt weist ein unterirdisches und drei oberirdische Geschosse, 

sowie ein nicht ausgebautes Dachgeschoss auf (siehe Abbildung 2-1). Das Erdgeschossni-

veau ist aufgrund der bestehenden 5-stufigen Vortreppe im Windfangbereich nicht barriere-

frei zugänglich. Bei Veränderungen des bestehenden Gebäudes können jedoch Erleichte-

rungen nach Anhang B der ÖNORM B 1600 ausgeführt werden.  
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Folgende Punkte sind zu ändern bzw. zu ergänzen:  

 Rampen im Freien und im Gebäude  

 Einbau eines Personenaufzugs mit einer lichten Fahrkorbgrundfläche von mindes-

tens 1,10 m Breite x 2,10 m Tiefe erforderlich 

 Schwellenfreie bzw. barrierefreie Zugänge der vorhandenen WC-Räume unter Ein-

haltung der Mindestabmessungen der normgemäßen WC-Raumgrößen 

 

Abbildung 2-1: Auszug aus dem Bestands-Schnittplan des Mannschaftsgebäudes 3 

 - derzeitige vertikale Erschließung im Bestand [7] 

2.1.3.2 Durchgangsbreiten von Gängen, Rampen und Treppen 

Die Abmessungen der Hauptgänge und die Treppenlaufbreiten müssen mindestens 1,20 m 

lichte Durchgangsbreite zwischen etwaigen Handläufen aufweisen. Bei der Begehung wurde 

keine lichte Breite unter 1,20 m vorgefunden. Auch die Durchgangshöhe der Treppen, Türen 

und Gänge weisen mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen 2,10 m auf.  

Die Ausgangstüren, sowie die Windfangtüren, sind gleich oder größer 1,20 m nutzbare Breite 

der Durchgangslichte.  

Die Geländerhöhe bzw. Handlaufhöhe bei den Treppen müssen sich in einer Höhe von 85 

und 110 cm auf beiden Seiten befinden. Eine Höhe von 85 cm ist derzeit gegeben.  
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2.1.4 OIB-Richtlinie 5 - Schallschutz 

Im Zuge der Besprechungen mit den zuständigen Personen vom MIMZ im BMLVS und den 

Nutzern der Maria-Theresien-Kaserne wurde mitgeteilt, dass kein Bedarf an einer schall-

schutztechnischen Untersuchung vorliegt. Dies wurde dadurch begründet, dass einerseits 

kein unmittelbarer öffentlicher Verkehr neben dem Mannschaftsgebäude geführt wird und 

andererseits kaum Körper- und Trittschallprobleme im Gebäudeinneren vorliegen. Daher 

wurden im Rahmen dieser Studie keine weiteren Untersuchungen vorgenommen. 

2.1.5 OIB-Richtlinie 6 - Energieeinsparung und Wärmeschutz  

Die OIB-Richtlinie 6:2007 und die OIB-Richtlinie 6:2011 regelt grundsätzliche Anforderungen 

an die thermisch-energetische Qualität von Gebäuden. Der jeweils dazugehörige OIB-

Leitfaden - Energietechnisches Verhalten von Gebäuden - ist für die Berechnung der Ener-

giekennzahlen heranzuziehen. Beide Versionen der OIB-Richtlinien 6 fordern eine Zuord-

nung zu Gebäudekategorien, die zwischen zwei Nutzungsprofilen „Wohngebäude“ und 

„Nicht-Wohngebäude“ unterscheidet. Die Zuordnung erfolgt anhand der überwiegenden 

Nutzung. Die OIB-Richtlinie 6:2007 ist derzeit noch rechtskräftig, wird aber zukünftig von der 

OIB-Richtlinie 6:2011 ersetzt. Nach derzeitigem Stand gilt die OIB-Richtlinie 6:2011 bereits 

im Bundesland Kärnten, jedoch noch nicht in Wien. In der OIB-Richtlinie 6:2011 ersetzt der 

Ausdruck „größere Renovierung“ den Ausdruck „umfassende Sanierung“ laut OIB-

Richtlinie 6:2007. Weitere wesentliche Unterschiede zur OIB-Richtlinie 6:2007 sind folgende: 

 Neuregelung der Anforderungen an den Endenergiebedarf (EEB) 

 Berechnung und Berücksichtigung des Haushaltsstrombedarf (HHSB) und Betriebs-

strombedarf (BSB) 

 Ausgabe Primärenergiebedarf (PEB)  

 Ausgabe Kohlendioxidemissionen CO2  

 Ausgabe Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) 

 Konversionsfaktoren (= Umwandlungsfaktoren) für unterschiedliche Energieträger 

 Ausweis für die Gesamtenergieeffizienz (Energieausweis) – Umfang und Aushang 

Für Baudenkmäler gilt laut OIB-Richtlinie 6 eine Ausnahmeregelung, die wie folgt definiert ist 

und auf die Maria-Theresien-Kaserne - Mannschaftsgebäude 3 Anwendung findet:  

„Auf Gebäude und Gebäudeteile, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund 

ihres besonderen architektonischen oder historischen Werts offiziell geschützt sind, gelten 

die Anforderungen dieser Richtlinie nicht, soweit die Einhaltung dieser Anforderungen eine 
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unannehmbare Veränderung ihrer Eigenart oder ihrer äußeren Erscheinung bedeuten würde. 

Das Erfordernis der Ausstellung eines Energieausweises bleibt davon unberührt.“ [31] 

Beim denkmalgeschützten Mannschaftsgebäude 3 haben daher die Energiekennzahlen nur 

einen informativen Charakter und müssen nicht den Anforderungen bei größerer Renovie-

rung der Nutzungsprofile eines „Wohngebäudes“ oder eines „Nicht-Wohngebäudes“ laut 

OIB-Richtlinie 6 genügen. Eine energetische Sanierung trotz Ausnahmeregelung für Bau-

denkmäler müssen folgende Punkte, welche die Erläuternden Bemerkungen zu OIB-

Richtlinie 6:2011 [33] vorgeben, erfüllen:  

 Anforderungen an die thermische Qualität von Bauteilen wie an die max. U-Werte für 

einzelne Bauteile; 

 Vermeidung von Oberflächenkondensation, Kondensation im Bauteilinneren und Ver-

ringerung des Risikos von Schimmelbildung  

In dieser Arbeit wird für den Bestand ein Energieausweis sowohl nach OIB-Richtlinie 6:2007 

als auch nach OIB-Richtlinie 6:2011 berechnet. 

2.2 Bauphysikalische Grundlagen 

Quellen: Lexikon [4], Energieausweis [12], Burgtorff [15], DBU [19], Holzer [23], NÖ [28], 

Isover [30], OIB [31], [32], [33] und [34], ÖNORM [36], Richarz [46], Weller [51], 

Wikipedia [53] 

2.2.1 Bauphysikalische Eigenschaften der Gebäudeaußenhülle 

Im Folgenden werden die verwendeten Begriffe für den Energieausweis und die wichtigsten 

wärmetechnischen Fachausdrücke näher erläutert. 

2.2.1.1 Wärmeleitfähigkeit  

Die Wärmeleitfähigkeit  in W/(mK) gibt an, welche Wärmemenge in einer Sekunde durch 

einen Quadratmeter einer 1 m dicken Baustoffschicht hindurchgeht, wenn der Temperaturun-

terschied zwischen den beiden Oberflächen 1 Kelvin beträgt [4]. In der Bauphysik wird dafür 

das Symbol „“ (Lambda) verwendet. Als grundlegender Leitsatz kann formuliert werden: 

 Sehr dichte und damit schwere Stoffe haben eine gute Wärmeleitfähigkeit. 

 Sehr poröse und damit leichte Stoffe haben eine schlechte Wärmeleitfähigkeit. 
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Im Bauwesen werden kleinere Wärmeleitfähigkeitswerte bei Baustoffen angestrebt, da diese 

bessere Wärmedämmeigenschaften aufweisen. 

2.2.1.2 Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchlasskoeffizient 

Der Wärmedurchlasswiderstand R (früher 1/) ist der Widerstand, den ein homogenes Bau-

teil oder bei mehrschichtigen Bauteilen eine homogene Bauteilschicht dem Wärmestrom bei 

einer Temperaturdifferenz von 1 Kelvin auf einer Fläche von 1 m² zwischen seinen Oberflä-

chen entgegensetzt. Der Wärmedurchlasswiderstand charakterisiert das Verhältnis der Dicke 

zur Wärmeleitfähigkeit eines Bauteils und ist definiert als Kehrwert des Wärmedurchlasskoef-

fizienten [53].  

Der Wärmedurchlasskoeffizient   ergibt sich aus der stoffbezogenen Wärmeleitfähigkeit „“, 

welche durch die entsprechende Schichtdicke d des Materials geteilt wird. Der Wärmedurch-

lasskoeffizient weist die Maßeinheit W/(m²K) auf und wird wie folgt berechnet: 

Wärmedurchlasskoeffizient    
 

 
 
 

 
  [
 

   
] (2.1) 

Der Wärmedurchlasskoeffizient gibt die Wärmemenge in Joule je Sekunde (J/s) – das ist die 

Wärmeleistung in Watt – an, welche durch 1 m² eines Stoffes mit einer bestimmten Dicke (d) 

hindurchgeht, wenn der Temperaturunterschied der beiden Oberflächen 1 Kelvin be-

trägt [53]. 

Grundsätzlich kann gesagt werden: Je geringer der Wärmedurchlasskoeffizient ist, desto 

besser ist die Wärmedämmeigenschaft des Bauteils oder einer Schicht. 

2.2.1.3 Wärmeübergangswiderstand und Wärmeübergangskoeffizient 

Der Wärmeübergangswiderstand Rs (früher: 1/α) bezeichnet den Widerstand, den die 

Grenzschicht von dem umgebenden Medium (im Allgemeinen Luft) zum Bauteil dem Wär-

mestrom beim Übergang entgegensetzt. Er wird als Kehrwert des Wärmeübergangskoeffi-

zienten  (klein Alpha) definiert, welcher jene Wärmemenge pro Sekunde von 1 m² Oberflä-

che eines Stoffes auf die berührende Luft oder umgekehrt übergeht, wenn der Temperatur-

unterschied 1 K beträgt. Die Einheit von  ist [W/m²K]. [53] 

Die Wärmeübergangskoeffizienten werden unterschieden in: 

i : Übergang zur Innenluft und  

a : Übergang zur Außenluft 

http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmestrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Joule
http://de.wikipedia.org/wiki/Sekunde
http://de.wikipedia.org/wiki/Watt_%28Einheit%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur
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Je nach untersuchtem Bauteil sowie den Einflussfaktoren der Wärmeflussrichtung und 

Windgeschwindigkeit werden unterschiedliche Wärmeübergangswiderstände angenommen. 

2.2.1.4 Wärmedurchgangswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient  

Die Addition der gesamten Wärmedurchlasswiderstände von Stoffschichten eines Bauteils 

und der Wärmeübergangswiderstände (beide Außenseiten) ergibt den Wärmedurchgangs-

widerstand (Gesamtwiderstand der Wärmewanderung von einer zur anderen Seite) [53]. Der 

Wärmedurchgangswiderstand wird mit RT bezeichnet und hat die Einheit [m²K/W]. Zum 

besseren Verständnis wird die Berechnungsformel (2.2) mit Worten ausgedrückt:  

Wärmedurchgangswiderstand = Wärmedurchlasswiderstände + Wärmeübergangswider-

stände. 

Wärmedurchgangswiderstand         ∑
 

 
      [     ] (2.2) 

mit: 

    Wärmeübergangswiderstand innen [m²K/W] 

  Dicke der Bauteilschicht [m] 

 Wärmeleitfähigkeit der jeweiligen Bauteilschicht [W/(mK)] 

    Wärmeübergangswiderstand außen [m²K/W] 

Die U-Wertberechnungen sind für die Beurteilung eines Bauteils aus bauphysikalischer Sicht 

von hoher Bedeutung. Einerseits sind diese für die Erstellung eines Energieausweises un-

umgänglich und andererseits werden die U-Werte von wärmeübertragenden Bauteilen mit 

Anforderungsgrenzwerten verglichen und bauphysikalisch bewertet. Der U-Wert, gemessen 

in [W/m²K], ist jener Wärmestrom, der durch 1 m² eines Bauteils fließt, wenn der Tempera-

turunterschied 1 Kelvin beträgt. In Abbildung 2-2 ist dies grafisch erläutert.  

 

Abbildung 2-2: Schematische Darstellung des Wärmestromfluss aus [28] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bauteil_%28Technik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rme%C3%BCbergangswiderstand
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmedurchgangswiderstand
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmedurchgangswiderstand
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Der Wärmedurchgangskoeffizient U ergibt sich als Reziprokwert des Wärmedurchgangswi-

derstandes:  

  
 

    ∑
 
 
    

  [     ] (2.3) 

mit: 

    Wärmeübergangswiderstand innen [m²K/W] 

  Dicke der Bauteilschicht [m] 

 Wärmeleitfähigkeit der Bauteilschicht [W/(mK)] 

    Wärmeübergangswiderstand außen [m²K/W] 

Die U-Wert Berechnung der homogenen und inhomogenen Bauteile wird in dieser Arbeit mit 

der Software „ArchiPhysik“ – Version: 10.0.0.47 [3] normgemäß durchgeführt. 

2.2.2 Inhalt und energetische Bewertung des Energieausweises  

Im Grundlegenden besteht ein Energieausweis zufolge [12] aus folgenden Teilen:  

 9-teilige Energieeffizienzskala auf der ersten Seite, 

 detaillierte Energie- und Gebäudekenndaten auf den folgenden Seiten, 

 Eingabedaten und Dokumentation der Berechnung im Anhang  

Bei der neuen OIB-Richtlinie 6:2011 wird bei der Ermittlung des Endenergiebedarfs (EEB) für 

Wohngebäude der Haushaltsstrombedarf (HHSB) bzw. Betriebsstrombedarf (BSB) hinzuge-

rechnet. Zukünftig werden die Energiekennzahlen der ersten Seite des Energieausweises 

auf das Standortklima anstatt auf das Referenzklima bezogen. 

Im Energieausweis nach OIB-Richtlinie 6:2011 wird künftig auch der Primärenergiebedarf 

(PEB) betrachtet, wogegen in der OIB-Richtlinie 6:2007 nur der Heizwärmebedarf (HWB) 

ausgewiesen war. Dieser PEB ist ein Kennwert für einen prognostizierten Ressourcen-

verbrauch an Primärenergieträgern. Durch einen entsprechenden Umrechnungsfaktor 

(Konversionsfaktor) wird dieser in erneuerbare und nicht erneuerbare Energieträger 

aufgeteilt. Weiters wird daraus ein resultierender CO2-Indikator errechnet. Diese 

Konversionsfaktoren sind in Abhängigkeit von den verwendeten Energieträgern durch viele 

Studien und praxistaugliche Kennwerte in einer ÖKO-Datenbank zusammengefasst und der 

Tabelle in Kapitel 9 der OIB-Richtlinie 6:2011 als Faktoren zu entnehmen. Zum besseren 

Verständnis wird der PEB durch Beispiele erläutert: 
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 Für 1,0 kWh Strom „aus der Steckdose“ ergibt sich laut OIB-Richtlinie 6:2011 ein 

Konversionsfaktor von fPE = 2,62. Dieser Faktor ergibt sich in diesem Fall vorwiegend 

zufolge Produktion und Transport. Damit kann gesagt werden, dass für 1,0 kWh 

Strom (EEB)  2,62 kWh Strom (PEB) erforderlich ist. Dieser Primärenergiebedarf 

gliedert sich dann auch noch in erneuerbare (fPE,ern.) und nicht erneuerbare (fPE,n.ern.) 

Anteile. Für den Strom (Österreich-Mix) ergeben sich die Faktoren zu fPE,ern. = 0,47 

und fPE,n.ern = 2,15. 

 Für 1,0 kWh Heizöl ergibt sich laut OIB-Richtlinie 6:2011 ein Konversionsfaktor von 

fPE = 1,23. Dieser Faktor schließt folgende primäre Vorkette ein: Exploration, 

Ölförderung, Schiffstransport, Pipeline, Raffinerie, bis schlussendlich der LKW-

Transport zur Tankstelle und zum Endverbraucher. Das bedeutet, dass für 1,0 kWh 

Heizöl  1,23 kWh Primärenergie erforderlich ist. 

2.2.2.1 Hinweis zu den Energieeffizienzklassen und Farbskala  

Der Heizwärmebedarf (HWB) am Deckblatt des Energieausweises nach OIB-

Richtlinie 6:2007 wird für „Wohngebäude“ und „Nicht-Wohngebäude“ mit dem gleichen Wert 

und Energieeffizienzklasse angegeben. Der Grund dafür liegt darin, dass für „Nicht-

Wohngebäude“ die Energiekennzahl auf der bunten Farbskala für ein „fiktiv angenommenes 

Wohngebäude“ ausgewiesen wird. Dies deshalb, um eine Vergleichbarkeit aller Energieaus-

weise für alle Nutzungsarten zu erzielen, unabhängig davon, ob es sich um ein „Wohnge-

bäude“ oder ein „Nicht-Wohngebäude“ handelt.  

Beispielhaft bedeutet dies, dass bei Berechnung nach OIB-Richtlinie 6:2007 für das „Nicht-

Wohngebäude“, die am Deckblatt angegebene Energiekennzahl von 80 kWh/m²a (entspricht 

dem Nutzungsprofil „Wohngebäude“) eigentlich der Energiekennzahl von 61,53 kWh/m²a für 

das angenommene Nutzungsprofil „Pension“ entsprechen muss (Anmerkung: Die beispiel-

haft angegebenen Werte sind dem Bestands-Energieausweis entnommen worden). Deshalb 

sind die Energie-Labels beider Nutzungsprofile gleich. Weiters wird dies für ein österreichi-

sches einheitliches Referenzklima (RK) angegeben, um die Unabhängigkeit vom Standort 

des betrachteten Gebäudes zu erzielen. Die hier weiterführenden Sanierungs-

Energieausweise des Bestandsobjekts 3 werden jedoch laut OIB-Richtlinie 6:2011, welche 

sich auf das Standortklima (SK) beziehen, berechnet. Die beschriebene Berechnung des 

„fiktiv angenommenen Wohngebäudes“ ist laut OIB-Richtlinie 6:2011 nicht mehr gegeben. 

Der Energieausweis bezieht sich jeweils auf das zu Grunde liegende Nutzungsprofil. 

Abbildung 2-3 zeigt den nichtlinearen Anstieg der Energieeffizienzklassen, der irreführen-

derweise auf dem Deckblatt des Energieausweises linear dargestellt wird. Das kann dazu 

führen, dass eine Energiekennzahl im „mittleren“ Bereich als „durchschnittlicher“ Heizener-

giebedarf interpretiert wird. Durch die Nichtlinearität ist dieser jedoch bereits als „relativ 
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kleiner“ Heizenergiebedarf anzusehen. Weiters sind in den Energieeffizienzklassen A+ und 

A++ sehr ähnliche Klassifizierungen gegeben.  

 

Abbildung 2-3: Energieeffizienzklassen - nichtlinearer Anstieg der Farbskala [24] 

Abbildung 2-4 erläutert die Energieeffizienzklassen durch anschauliche Begriffe. So bedeu-

ten z.B.: die Klassen A und A+, dass es sich bereits um ein Niedrigstenergiehaus handelt.  

Im konkreten Fall des untersuchten Bestandsgebäudes im unsanierten Zustand handelt es 

sich um die „Energieeffizienzklasse C“, welche laut der untenstehenden Einteilung den 

Technischen Bauvorschriften entsprechen würde.  

 

Abbildung 2-4: Übersicht der Energieeffizienzklassen im Energieausweis [30] 
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2.2.3 Endenergiebedarf (EEB) 

Der Endenergiebedarf (EEB) ist einer der wichtigsten Energieparameter im Rahmen einer 

Ausstellung eines Energieausweises. Dieser beschreibt jene spezifische Energiemenge in 

kWh/m²a die zur Deckung des Heizwärme- (HWB), Warmwasserwärme- (WWWB), 

Heiztechnik- (HTEB), Kühlenergie- (KEB) und des Beleuchtungsenergiebedarfs (BelEB) 

erforderlich ist.  

Die Errechnung des Endenergiebedarfs ist für „Wohngebäude“ und „Nicht-Wohngebäude“ 

unterschiedlich. Bei „Nicht-Wohngebäude“ fließen zusätzliche Parameter wie z.B. Kühlener-

giebedarf (KEB), Beleuchtungsenergiebedarf (BelEB) zu den von „Wohngebäuden“ in die 

Berechnung ein, wie Abbildung 2-5 zeigt. Der Endenergiebedarf (EEB) bei „Wohngebäuden“ 

ist gleich dem Heizenergiebedarf (HEB). Der Primärenergiebedarf (PEB) und die CO2-

Emissionen werden in beiden Nutzungsprofilen berechnet. 

 

Abbildung 2-5: Berechnungsauflistung des EEB für Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude aus [28] 

2.2.4 Grundlagen des sommerlichen Überwärmungsschutz 

Der sommerliche Überwärmungsschutz ist in der OIB-Richtlinie 6:2011 unter den sonstigen 

Anforderungen aufgelistet und erfolgt über die ausreichende thermische Trägheit von Bau-

stoffen. Grundsätzlich ist eine sommerliche Überwärmung von Gebäuden zu vermeiden. In 

der warmen Jahreszeit ist das Bestreben, dass der Außenraum warm ist und die Temperatur 

im Innenraum kalt gehalten werden soll. Dabei übernimmt die Außenhülle, speziell an den 
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der Sonneneinstrahlung ausgesetzten Außenwandflächen, die umgekehrte Wärmedäm-

mung, um zu verhindern, dass nicht zu viel Wärme von außen nach innen transportiert wird. 

Um einer sommerlichen Überwärmung entgegenzuwirken, können zusätzlich entweder helle 

Fassadenoberflächen verwendet werden oder bei Möglichkeit von verstellbaren Verschat-

tungselementen, die Sonneneinstrahlung in den Raum größtenteils abgelenkt und somit 

verhindert werden.  

2.2.5 Energetische Qualität von Fenstern 

Der Wärmedurchgangskoeffizient eines Fensters UW wird beeinflusst durch den U-Wert der 

Verglasung, den U-Wert des Fensterrahmens und bei Mehrscheiben-Isolierglas zusätzlich 

durch die wärmetechnische Qualität des Glasrandverbundes [51]. Der Wärmedurchgangs-

koeffizient des Fensters wird in den meisten Fällen von Fenster-Herstellern angegeben. 

Dieser Wert kann für die Berechnung herangezogen werden. Die Fenster beeinflussen die 

Transmissionswärmeverluste wesentlich und sind deshalb für die Beurteilung der Gesamte-

nergieeffizienz von Bedeutung. Für die Berechnung ist der Gesamtenergiedurchlassgrad   

notwendig. Dieser setzt sich als Summe des Strahlentransmissionsgrad    und der sekundä-

ren Wärmeabgabe an den Innenraum    zusammen: 

Gesamtenergiedurchlassgrad           [ ] 
(2.4) 

Für die Beurteilung der bestehenden Fensterqualität wurden praxisnahe Annahmen für alle 

Fenstertypen getroffen. Die angenommenen Detailwerte, um den Gesamt-Wärme-

durchgangskoeffizient der Fenster zu ermitteln, sind den Berechnungen des Anhang C zu 

entnehmen. In Abbildung 2-6 sind die theoretischen Strahlungsbilanzen von unterschiedli-

chen Verglasungen angegeben.  

Durch die Wahl der Verglasungsart kann der sommerlichen Überwärmung entgegengewirkt 

werden. Die Dicke der Verglasung und des Zwischenraumes hat wesentlichen Einfluss auf 

die Wärmeübertragung. In Abbildung 2-7 wird die Wärmeübertragungsmöglichkeit bei unter-

schiedlichen Verglasungen dargestellt. Durch Aneinanderreihung von mehreren Einfachglas-

scheiben verbessert sich der Wärmedurchgangswiderstand. Der damit abgeschlossene 

Luftraum hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Glas. Zur Verbesserung der Wärmeleitfä-

higkeit wird der Hohlraum mit Edelgasen (z.B.  Argon, Krypton,…) befüllt. In Abbildung 2-7 

ergeben der Strahlungsleitwert    und der Wärmedurchlasskoeffizient des Gases    sum-

miert den Wärmedurchlasskoeffizient des Gaszwischenraumes    : 

Wärmedurchlasskoeffizient des Gaszwischenraumes            [
 

   
] (2.5) 
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Abbildung 2-6: Strahlungsbilanzen bei unterschiedlichen Verglasungen  

(   [-] … Lichttransmissionsgrad für sichtbare Anteile des Sonnenlichtes) aus [51] 

 

Abbildung 2-7: Wärmeübertragung bei unterschiedlichen Verglasungen  

(SZR … Scheibenzwischenraum) aus [51] 
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3 Bestandsaufnahme des 

Mannschaftsgebäudes 3 - Block D der 

„Maria-Theresien-Kaserne“ 

Quellen:  AEE INTEC [1], MIMZ [7], ZT-Büros [16] und [17], BMLVS [21], Pittel [22], 

Moschig [27], ÖNORMEN [39] und [40], Stückler [48], Wien Energie [52] 

3.1 Allgemeines  

3.1.1 Kasernengröße, Belegung und Lageplan 

Die Maria-Theresien-Kaserne befindet sich in der Katastralgemeinde Schönbrunn – Wien 

Hietzing und besteht aus insgesamt 25 Objekten und einer Heeressportanlage. Die Kaserne 

erstreckt sich über eine Gesamtgrundfläche von ca. 275.500 m² ( 27,5 ha). Die durch-

schnittliche Belegung der Kaserne beträgt ca. 900 Personen. In Tabelle 3-1 sind die wesent-

lichsten Gebäudedaten angegeben. 

Tabelle 3-1: Ausgewählte Gebäudedaten der gesamten Maria-Theresien-Kaserne  

und des Mannschaftsobjekts 3 [7] 

Anzahl der 

Objekte 

Bruttogrundfläche 

(BGF) 

Bruttorauminhalt 

(BGI) 

Nettogrundfläche 

(NGF) 

Nettogrundfläche 

beheizt  

(NGF beheizt) 

Maria-Theresien-Kaserne 

[-] [m²] [m³] [m²] [m²] 

25 139.122 532.447 115.395 80.053 

 

Mannschaftsobjekt 3 (gesamt) 

[-] [m²] [m³] [m²] [m²] 

1 35.894 115.863 29.175 21.052 

 

Im Nachfolgenden Lageplan (siehe Abbildung 3-1) ist das untersuchte Bestandsobjekt 3 - 

Block D rot markiert. 
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Abbildung 3-1: Lageplan der Maria-Theresien-Kaserne [7]  

rote Markierung (Block D) kennzeichnet das betroffene Mannschaftsobjekt 3 

3.1.2 Bestandsaufnahme des Objekts 3 - Block D 

Eine Bestandsbegehung unter Aufsicht des zuständigen Leiters der Gebäudeaufsicht MTK 

diente der Überprüfung der Aktualität der vorliegenden Bestandspläne, Bestandsaufbauten 

sowie haustechnischen Anlagen (Wärmeverteilung, Warmwasser und Lüftung).  

Bei dieser Überprüfung konnte eine überwiegende Übereinstimmung zwischen Bestandsge-

bäude mit den Bestandsplänen festgestellt werden.  

3.1.3 Notizen von Besprechungen 

Im Folgenden sind relevante mündliche Aussagen aus Besprechungen in der Gebäudeauf-

sicht der Maria-Theresien-Kaserne und dem anwesenden Kaderpersonal dokumentiert [7].  

BESTANDS-

OBJEKT 3 –

 BLOCK D 
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 Heizung und Warmwasser: 

Seit ca. 1990 wird die Kaserne durch Fernwärme mittels drei „Wien Energie“-

Umformerstationen versorgt, welche im Objekt 2 (Wirtschaftsgebäude – Heizzentra-

le) nahe dem Haupteingang untergebracht sind. 

 Warmwasserverteilung für Heizung und Warmwasser: 

Die Warmwasserverteilung beim Mannschaftsgebäude 3 erfolgt über eine Ringlei-

tung durch einen stationären Wärmetauscher und eine Pumpstation, welche sich im 

Bestandsobjekt 3 - Block D befindet.  

 Urinale und WC-Spülungen: 

Diese werden mittels Trinkwasser versorgt. Es liegt keine Zisterne oder ein Brauch-

wasserbecken zur Versorgung vor. 

 Heizperiode: 

Die Heizperiode beginnt Mitte Oktober - Anfang November und dauert bis ca. Ende 

April - Mitte Mai bei vorliegenden Außentemperaturen von unter 15°C.  

 Lüftungs- und Heizgewohnheiten des Personals: 

Im Sommer sind aufgrund der Überhitzung der Räume viele Fenster durchgehend 

geöffnet, um eine Durchlüftung zu erreichen. Im Sommer werden die Kanzleiräume 

hauptsächlich durch strombetriebene private Kühlgeräte auf unter 25°C temperiert. 

Aufgrund der nicht ausreichenden Regulierbarkeit der Heizungsanlage und Radiato-

ren werden im Winter Heizstrahler in den Kanzleiräumen aufgestellt. 

3.2 Beschreibung der Bausubstanz des 

Bestandsobjekts 3 - Block D  

3.2.1 Allgemeines - Bautechnik 

Ein Viertel der Bruttogrundfläche des Bestandsobjektes 3 - Block D dient Wohnzwecken. 

Den Rest nehmen Kanzleien, Aufenthalts-, Magazin- und Ausbildungsräume, Erschließungs-

flächen, Haustechnik und Schächte etc. in Anspruch. Der Kellerbereich beherbergt dabei 

vorwiegend Aufenthaltsräume aber auch Haustechnikräume und Magazine. 

Der Block D ist vollständig unterkellert (ein Untergeschoss) und besitzt drei oberirdische 

Geschoße sowie einen nicht ausgebauten, ungenutzten Dachraum. Im Bereich der Durch-

fahrten sind die Blöcke des Mannschaftsgebäudes 3 im Dachbodenbereich sowie im 

2. Obergeschoss miteinander verbunden. 
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3.2.2 Bestandsaufbauten 

In Tabelle 3-2 werden die wichtigsten opaken (lichtundurchlässigen) Bauteile vom Block D 

zur Definition der Gebäudeaußenhülle aufgelistet. Die transparenten Bauteile wie Fenster 

und Türen sind den Berechnungsblättern des Anhang C zu entnehmen. Jeder Bauteil besitzt 

eine kennzeichnende Bauteilnummer, wie z.B.: EW – Erdberührte Wand, und eine Bauteil-

bezeichnung. Die zugehörige Grafik zeigt den jeweiligen Bauteil inkl.  Bestands-U-Wert. 

Tabelle 3-2: Opake Bestandsaufbauten vom Block D  

mit Bauteilbezeichnungen, schematischer Grafik und U-Wert im Bestand [3] 

BAUTEIL-

Nummer 

 

BAUTEIL-Bezeichnung GRAFIK 

U-Wert - 

Bestand 

[W/m²K] 

EBK01 
Fußboden Keller 

erdberührt 

 

2,778 

EW02 

Kelleraußenwand 

erdberührt -  

bereits saniert  

 

2,688 

EW03 
Kelleraußenwand 

erdberührt 

 

2,674 

EW04 
Kelleraußenwand gegen 

Außenluft im Isoliergraben 

 

2,674 

DBK01 
Stb-Rippendecke beheizt 

gegen Keller - Parkett  

 

0,736 

AW01 
Außenwand -  

Innenhof Sockel 

 

1,321 

AW02 Regelaußenwand 

 

1,337 
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Fortsetzung Tabelle 3-2: Opake Bestandsaufbauten vom Block D  

AW03 
Traufenbereich (Drempel) 

ungedämmt 

 

1,346 

WGD01 
Wand gegen  

Durchfahrt und Dachraum 

 

0,736 

Awh01 

Wand gegen 

Außen - Gaupe mit 

Stahlbeton - Treppenhaus 
 

2,817 

AW03 

Gaupenbereich Wand 

gedämmt -  

Blechabdeckung  

0,505 

DGD01 
Decke gegen unbeheizten 

Dachboden 

 

1,504 

DGD01 
Decke gegen Außen – 

Treppenhaus - hinterlüftet 

 

0,456 

DS01 
Dachschräge Stahlbeton – 

gedämmt - hinterlüftet 

 

0,271 

DS02 
Dachschräge 

ungedämmt - Dachboden 
 

1,781 

AD03 
Gaupenbereich Dach 

gedämmt - Blech 
 

0,513 

3.2.3 Fundierung  

Das Gebäude ist auf Streifenfundamente gegründet; diese reichen in den tragfähigen Unter-

grund. Laut den vorliegenden Schnittplänen dienen die Außenwände sowie die parallel dazu 

verlaufenden, den Gangbereich abgrenzenden Innenwände als lastableitende Wände. Eine 

Dokumentation der Fundierungssituation oder ein geotechnisches Gutachten liegt nicht vor. 
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3.2.4 Keller 

Die straßenseitigen Außenmauern des Kellers sind mit einem rundumlaufenden mit Außen-

luft belüfteten Isoliergraben umgeben, welcher als 70 cm breiter Fluchtweg aus den ehemali-

gen Schutzkellern ausgeführt wurde. In Abbildung 3-2 ist der rundumlaufende Isoliergraben 

mit dem Notausstieg und dem Lüftungsgitter abgebildet. 

Die Lehr- und Aufenthaltsräume im Keller sind beheizt, einzelne Räume im ostorientierten 

Bereich des Kellers sind jedoch weder direkt belüftet noch direkt beheizt. Aufgrund der Ab-

strahlungswärme der Vielzahl an Heizungsleitungen (Abbildung 3-3) liegen zwischen beheiz-

ten und unbeheizten Räumen Temperaturunterschiede vor.  

Auf Grundlage dieser Gegebenheiten wird der gesamte Kellerbereich bauphysikalisch als 

konditionierte bzw. beheizte Zone angenommen.  

 

Abbildung 3-2: Rundumlaufender Isoliergraben 

mit Lüftungsgitter des Notausstiegs der 

Magazinräume 

 

Abbildung 3-3: Heizungs- und 

Warmwasserleitungen im Gangbereich des 

Kellers 

3.2.5 Außenwände 

Die Kelleraußenwände sind im Regelfall 51 cm dick und bestehen aus Stahlbeton. Die Kel-

leraußenwände im Innenhof sind durch eine 5 cm XPS-G Platte gedämmt, die Außenwände 

straßenseitig gegen den Isoliergraben, sind ungedämmt. Der Isoliergraben ist durch eine 

25 cm starke Stahlbetonwand gegen das Erdreich abgesichert. Aus bauphysikalischer Sicht 

ist dieser Luftpolster vor der Kelleraußenwand ungünstiger als eine erdberührte Wand.  

Die aufgehenden Außenmauern sind aus 38 cm starken Vollziegeln gemauert, die jeweils 

außen und innen verputzt sind. 
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3.2.6 Innenwände 

Die tragenden Innenwände, welche den Gang begrenzen, sind bis ins Kellergeschoss durch-

laufend ausgeführt. In Abbildung 3-4 ist der Gangbereich im ausgebauten Zustand darge-

stellt. Abbildung 3-5 zeigt als Vergleich den Gang im Bauzustand der derzeitigen Generalsa-

nierung im Block B. Die Vollziegel-Innenwände haben im Regelfall eine Dicke von 25 cm. Die 

Ausnahme bildet die außenseitige Innenwand im Eckbereich nahe des Haupttreppenhauses 

des Gebäudetrakts, welche in der Dicke von 38 cm ausgeführt worden ist. 

 

Abbildung 3-4: Gangbereich im Erdgeschoss 

mit Klinkerziegel - links und rechts tragendes 

Ziegelmauerwerk mit Innenverputz und Anstrich 

 

Abbildung 3-5: Vergleich des Gangbereichs 

zum ausgebauten Zustand – Vollziegel-

mauerwerk der Baustelle im Block B [22] 

3.2.7 Decken 

Die Decken sind als „Ast-Mollins-Decken“ (ähnlich Stahlbetonrippendecken) mit einer Plat-

tenstärke von ca. 3 cm bis 4 cm ausgeführt. Die Breite der Stahlbetonrippen weisen in der 

Regel 8 cm mit einem Achsabstand von ca. 63 cm bis 65 cm auf. Die Höhe der Stahlbeton-

rippen beträgt inklusive der Plattenstärke 30 cm. In Abbildung 3-6 ist die entsprechende 

Untersicht dargestellt. Die Tragfähigkeit dieses Deckensystems ist grundsätzlich aus stati-

schen Voruntersuchungen für eine zulässige Auflast über der bestehenden Rohdecke von 

200 - 225 kg/m² laut [16] gegeben.  

Die Decke über 2. Obergeschoss (Decke gegen Dachraum) ist als typische Stahlbeton-

Sargdeckel-Konstruktion ohne Dämmung mit zwei Stahlbeton-Innenstützen ausgeführt, wie 

Abbildung 3-7 zeigt. Bei dieser Decke ist von einer Tragfähigkeit bis 250 kg/m² maximal 

zulässiger Auflast auszugehen (wie laut [16]). Die hellen Bereiche im hinteren Teil der Abbil-

dung 3-7 zeigen den Lichteinfall der Gaupenfenster. 
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Abbildung 3-6: Ausgeräumtes Zimmer mit Ast-

Mollins-Decke und sichtbarer Mauerwerksinnen- 

und Außenwänden - Block B [22] 

 

Abbildung 3-7: Typische Stahlbeton-Sargdeckel 

Konstruktion (Decke gegen Dachraum) - 

Block B [22] 

3.2.8 Treppenhaus 

Die Windfangbereiche zu den Erschließungsbereichen sind durch die nicht abgedichteten 

Doppelholz-Pendeltüren ausschließlich optisch getrennt. Dies bedingt einen teils erhöhten 

Luftwechsel – hält jedoch im geschlossenen Zustand einiges an Kälte zurück. In der Nutzung 

des Gebäudes werden zufolge mündlicher Auskunft die Türen Sommer wie Winter vollstän-

dig offen gehalten. Weiters entsprechen diese Türen nicht den derzeit gültigen OIB-

Richtlinien in Bezug auf den Brandschutz, die Bestimmungen für Brandabschnittstüren und 

den Sicherheitsgläsern. Die unterschiedlichen Ausführungen der Windfangtüren sind in den 

Abbildung 3-8 bis Abbildung 3-10 dargestellt. 

 

Abbildung 3-8: Windfangbereich im Eck des 

Blocks D - Bereich des Chargendienstzimmers 

und Treppenaufgang 

 

Abbildung 3-9: Windfangbereich -  

Ausgang hofseitig 
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Abbildung 3-10: Windfangbereich und Aufenthaltsraum sowie Raucherbereich -  

Ausgang straßenseitig 

3.2.9 Dachkonstruktion 

Die Dachkonstruktion ist ein typisches Pfettendach mit doppelt stehenden Stuhlsäulen, wie in 

Abbildung 3-11 und Abbildung 3-12 dargestellt. Dieses Dachsystem wurde früher meist für 

mittelgroße Spannweiten eingesetzt (hier: 11 m). Die Aussteifung in Querrichtung bildet das 

Zangenpaar und die schräg abstützenden Windstreben gegen die Fußpfette. In First- bzw. 

Längsrichtung sind die beiden Mittelpfetten mit ihren Kopfbändern und der Vollschalung der 

Dachebene für die Aussteifung verantwortlich. 

 

Abbildung 3-11: Dachraumbereich mit doppelt stehendem Stuhl 

Der gesamte Dachstuhl ist nicht gedämmt ausgeführt, ausschließlich der Drempel wurde 

mittels Dämmung unzureichend umhüllt. In Abbildung 3-13 ist diese teils ungenügende und 

unsachgemäß verlegte Dämmung abgebildet. 

In Abbildung 3-14 ist die Untersicht bzw. die Dachhautkonstruktion ersichtlich. Das Dach ist 

als Kaltdachkonstruktion mit Hinterlüftung ausgeführt. Das Dachschrägenfenster besitzt ein 

Einscheibensicherheitsglas. 
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Abbildung 3-12: Auszug vom Schnittplan des Mannschaftsgebäudes 3 -  

Dachkonstruktion im Bereich des Treppenhaus 

 

Abbildung 3-13: Ungenügende Dämmung an der Stahlbetonoberseite im Übergangsbereich der 

Dachschräge – Sargdeckelkonstruktion (Bereich des Drempels)  

 

Abbildung 3-14: Typisches Kaltdach mit Hinterlüftung und Dachschrägenfenster 
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3.2.10 Türen und Fenster 

Die Grundlagen und die Erstaufnahme der transparenten Bauteile wie Türen und Fenster 

wurden seitens des Energiemanagement im Block A durchgeführt. Aufgrund der Ähnlichkeit 

des Blockes D dienen diese Aufnahmen als Basis. Im Objekt 3 - D wurden drei unterschiedli-

che Türarten und acht unterschiedliche Fensterbauarten eingebaut. In Abbildung 3-15 bis 

Abbildung 3-17 sind die Bestandstüren dargestellt.  

 

Abbildung 3-15: Tür 01 - Doppelflügel-Holztür 

sowie Fenster FE06 im Treppenhaus 

 

Abbildung 3-16: Tür 02 - Doppelflügel-Holztür 

und rundes Holzverbundfenster FE10 

 

Abbildung 3-17: Tür 03 - Doppelflügel-Holztür - straßenseitiger Zugang zu den Treppenhäusern 
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In Abbildung 3-18 bis Abbildung 3-27 werden die unterschiedlichen Fensterbauarten durch 

Fotoaufnahmen und kurze Detailangaben gezeigt. Der genaue Aufbau von Fensterart, Ver-

glasung, Rahmen, Profil und Glasrandverbund ist den Aufbautenlisten der bauphysikalischen 

Berechnung im Anhang C zu entnehmen. 

In Abbildung 3-19 sind die laut mündlichen Aussagen nahezu ganzjährig geöffneten Keller-

fenster dargestellt. 

 

Abbildung 3-18: Holzkellerfenster FE01 bzw. 

Regel-Holzverbundfenster FE03 ostseitig 

 

Abbildung 3-19: Detailaufnahme eines typischen 

Holzkellerfenster FE01 mit Drahtglas 

 

 

Abbildung 3-20: Teilweise neue Kunststoffkeller-

fenster FE01-B im Lehrsaalbereich im 

Untergeschoss 

 

Abbildung 3-21: Fenster FE 03 – Kunststoff-

fenster mit außenliegendem,  

nicht glasteilendem Fensterkreuz 
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Abbildung 3-23 stellt die im Durchfahrtsbereich befindlichen, von innen fest verschraubten 

Fenster dar. Ein öffnen dieser Fenster ist nicht möglich. 

 

Abbildung 3-22: Regelfenster FE 04 – Holz-

verbundfenster mit Innenflügel - 2-fach 

Isolierglas und Außenflügel mit Einfach-

verglasung und glasteilendem Fensterkreuz 

 

Abbildung 3-23: Alte Fenster FE 04 im 

Durchfahrtsbereich 

 

 

Abbildung 3-24 zeigt die stark abgewetterte Fassade mit Wasserflecken im Bereich der 

Treppenhausfenster. Abbildung 3-25 und Abbildung 3-26 zeigen die im sehr schlechten 

thermischen Zustand befindlichen Treppenhausfenster. 

 

Abbildung 3-24: Frontansicht des Holzverbund-

fensters FE05 im Treppenhaus 

 

Abbildung 3-25: Detailansicht des Fensters 

FE05 im Treppenhaus 
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Abbildung 3-26: Frontansicht des Holzverbund-

fensters FE06 im Treppenhausbereich von 

außen 

 

Abbildung 3-27: Fenster FE 08 – 

Holzverbundfenster  

im Gaupenbereich - von innen 

3.2.11 Allgemeines - Gebäudetechnik 

Im Nachfolgenden werden die Grundlagen der haustechnischen sowie energetischen Gege-

benheiten des Bestandsobjektes 3 auf Basis der Bestandsunterlagen und mündlichen Erläu-

terungen durch die örtliche Gebäudeaufsicht – Fachoberinspektor (FOInsp) Brandl beschrie-

ben. Fehlende Angaben wurden zufolge Erfahrungswerte (Default-Werte) aus den Normen 

für Altbauten entnommen bzw. durch eigene Bestandsaufnahmen ergänzt. 

3.2.12 Heizung und Wärmeerzeugung  

Die Kaserne wurde ca. bis zum Jahr 1989 für Heiz- und Wärmeenergie sowie für Warmwas-

ser durch Öl- und Kohleöfen versorgt. Seit dem Jahr 1990 wird die Kaserne mit Fernwärme 

gespeist. In Abbildung 3-28 ist ein Teil der Fernwärmstation bzw. Wärmeübergabestation der 

Maria-Theresien-Kaserne abgebildet. Diese zentrale Wärmeübergabestation ist gleichzeitig 

die Hauszentrale für das hausinterne Verteilernetz des Heizungs- und Warmwassersystems. 

In Abbildung 3-29 sind die drei Umformerstationen erkennbar, welche eigene Ablesezähler 

für das gesamte Warmwasser der Kaserne besitzen. Laut Aussage von FOInsp Hrn. Brandl 

beträgt die Vorlauftemperatur bei den Pumpstationen der Umformer ca. 80 C bis 100°C.  
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Für den notwendigen Druckausgleich im Heizungssystem sind die in Abbildung 3-30 gezeig-

ten defektanfälligen Ausdehnungsgefäße zuständig. Bei der Begehung der Anlage mit 

FOInsp Brandl war ein Ausdehnungsbehälter undicht, was zur Folge hat, dass der Hei-

zungsdruck abfällt. 

 

Abbildung 3-28: Fernwärmestation der  

Maria-Thersien-Kaserne im Objekt 2 –  

links im Bild die drei Umformerstationen 

 

Abbildung 3-29: Die drei Umformerstationen 

 

 

 

 

Abbildung 3-30: Drei Ausdehnungsgefäße für 

das Heizungssystem 

 

 

Abbildung 3-31: Rohrleitungssystem des Heiz-

raumes für Fernwärme inklusive Regulierungs-

system und Bypassleitung für den Rücklauf 

Für die Heizung stehen folgende Kenndaten für das Objekt 3 - Block D zur Verfügung: 

Die Systemtemperaturen der Raumheizung bei den Radiatoren sind 70° / 55° (Vorlauf-/ 

Rücklauftemperatur). Die Fernwärmeverteilung, geregelt im Heizraum, erfolgt innerhalb der 

konditionierten Gebäudehülle (Abbildung 3-31). Die Heizungs- und Warmwasserleitungen im 

gesamten Mannschaftsgebäude 3 sind ringförmig ausgeführt.  
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Abbildung 3-32 und Abbildung 3-33 zeigen die Haustechnikversorgungsleitungen im Unter-

geschoss. Die Betriebsweise der Heizungsanlage ist sowohl modulierend durch einen Au-

ßentemperaturfühler als auch konstant geregelt. 

 

Abbildung 3-32: Heizungs- und 

Warmwasserleitungen im Gangbereich des 

Untergeschosses - Verziehungsbereich und 

Durchbruch zu Block C 

 

Abbildung 3-33: Heizungs- und 

Warmwasserversorgungsleitungen im 

Gangbereich des Untergeschosses an der 

Kellerdecke 

3.2.12.1 Wärmeabgabe 

Die Wärmeregulierung erfolgt durch von Hand betätigte Radiatoren-Regulierventile in den 

unsanierten Räumen des Blockes D sowie durch Thermostatventile in bereits sanierten 

Einzelräumen. In Abbildung 3-34 ist ein typisches unsaniertes Unterkunftszimmer mit den 

leistungsschwachen, alten Radiatoren unter den Fenstern ersichtlich.  

 

 

Abbildung 3-34: Typisches Unterkunftszimmer mit je einem Radiator 
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3.2.12.2 Warmwasserbereitung  

In Abbildung 3-35 wird die Hauptversorgungsleitung mit der Ablesestelle für das Warmwas-

ser gezeigt, welche das kalte Trinkwasser durch den Wärmetauscher in Abbildung 3-36 auf 

ca. 60°C erhitzt. Anschließend wird das Warmwasser im Pufferspeicher gespeichert (siehe 

Abbildung 3-37). Das Warmwasserverteilungsnetz wird mit ca. 55°C gespeist, durch lange 

Verteilleitungen erreicht das Warmwasser jedoch nur ca. 40°- 45°C beim Endverbraucher. 

 

Abbildung 3-35: Ablesestelle mit Absperrventil der 

Warmwasserhauptzuleitung 

 

Abbildung 3-36: Wärmetauscher (in blau) für die 

Warmwasseraufbereitung 

 

Abbildung 3-37: Warmwasserspeicher (weißer Behälter) - Nenninhalt ca. 1500 Liter 

3.2.12.3 Warmwasserverteilung 

Die Steigleitungen und Verteilleitungen liegen innerhalb der konditionierten Gebäudehülle. 

Hierbei handelt es sich zufolge des Heizungssystems um Versorgungsleitungen aus Stahl. 

Die Verteil- und Steigleitungen weisen eine Dämmung in einer Dicke von 1/3 des Rohr-

durchmessers auf. Bei den Stichleitungen ist keine Dämmung vorgefunden worden. Die 

Armaturen sind gedämmt und die Wasserabgabe erfolgt mit Zweigriff-Armaturen. 
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3.2.13 Lüftungsanlagen 

In den sanierten Sanitärbereichen erfolgt der Abtransport der feuchten Luft durch Abluftventi-

latoren (siehe Abbildung 3-38) ohne Wärmerückgewinnung durch Haustechnikleitungen über 

Dach (siehe Abbildung 3-39). 

 

Abbildung 3-38: Neue Lüftungsanlagen im 

Sanitärbereich - Abzugsventilatoren 

 

Abbildung 3-39: Haustechnikabluft und Ansaug-

leitungen für den Sanitärbereich 

Die in den übrigen Sanitärräumen (Sanierung ca. 2007) befindlichen Fensterlüftungsanlagen 

sind aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr in Betrieb. Daher wird die Lüftung mit-

tels geöffneter Fenster durchgeführt (siehe Abbildung 3-40). Die Abluft der alten Sanitär- 

bzw. WC-Anlagen wird unzureichend in den Dachraum abgegeben (siehe Abbildung 3-41). 

 

Abbildung 3-40: Alter Sanitärbereich mit defektem 

Fensterlüfter sowie Radiator  

 

Abbildung 3-41: Alte Abluftleitung des 

Sanitärbereichs bzw. WC-Anlage  
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3.2.14 Beleuchtung und Stromverbrauch  

Die Regelung der vorwiegend direkten Beleuchtung erfolgt durch Handschaltung. Im Gebäu-

de werden hauptsächlich wärmeerzeugende Glühlampen, Rasterleuchten, geschlossene 

Wannenleuchten, Leuchtstoffbalken und Leuchtstofflampen verwendet. Die elektrisch betrie-

benen Geräte wie Radio und Computer in den Unterkünften und Kanzleien tragen ebenso 

zum internen Wärmegewinn beim Nachweis der sommerlichen Überwärmung bei. 

3.2.15 Bereits durchgeführte bauliche Sanierungen im Objekt 3 

Hier werden die bereits durchgeführten Sanierungen im gesamten Objekt 3 (nicht nur 

Block D) anhand vorhandener Bilder und Auskünften dargelegt.  

3.2.15.1 Fenstersanierung 

Seit dem Jahr 1997 begann ein sukzessiver Austausch der sanierungsbedürftigen Außen-

fenster durch Kunststofffenster in den Sanitäranlagen und in den übrigen Räumen durch 

Holzverbundfenster je nach Finanzierungsmöglichkeit. 

3.2.15.2 Dachsanierung 

Die Dachsanierung des Mannschaftsgebäudes 3 wurde im Jahr 1998 durchgeführt. Es er-

folgte ein Aufbringen einer neuen Konterlattung inkl. neuer Dachziegel sowie ausschließlich 

eine zwischen den Sparren der schrägen Stahlbetonkonstruktion verlegte Dämmwolle von 

ca. 14 cm Dicke. Der Dachraum selbst wurde nicht gedämmt, der Übergang Drempel zu 

Fußpfette wurde unzureichend mit Steinwolle ausgestopft. 

3.2.15.3 Dachentwässerung 

Laut Aussage FOInsp Brandl konnte die hohe Luftfeuchtigkeit im Kellerbereich und der damit 

verbundene Befall durch Schimmel durch die Erneuerung der gesamten Dachentwässerung 

und Regenkanalisation im Zuge der Dachsanierung deutlich verringert werden. 

3.2.15.4 Sanierung des Gebäudesockels im Innenhof 

Laut Aussage von FOInsp Brandl erfolgte im Jahr 2006 die Sanierung der Innenhofseite der 

Kelleraußenwand durch eine 5 cm starke XPS-G Platte bis Unterkante Asphaltbelag, eine 
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Feuchtigkeitsabdichtung bis Geländeoberkante ohne weiteren Hochzug sowie die Wieder-

herstellung des ursprünglichen Marmorsockels. Den oberen Abschluss bzw. den Übergang 

des Sockelbereichs zum Wandbereich bildet derzeit ein ca. 10 cm Schlitz. Die einzige Do-

kumentation existiert in Form von Abbildung 3-42 und Abbildung 3-43. 

 

Abbildung 3-42: Schnitt-Detailausführung - hofseitige Drainagierung,  

Abdichtung und Dämmung des Kellermauerwerk [17] 

 

Abbildung 3-43: Innenhofsanierung des Sockelbereichs im Jahr 2006 
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3.3 Thermografische Bestandsaufnahme 

Die Thermografie (Wärmebild), welche auf Infrarotstrahlung basiert, dient zur Darstellung der 

Oberflächentemperaturen von Bauteilen und zur Abbildung von Wärmeflüssen in der Bau-

konstruktion. Ergänzend zur baulichen Bestandsaufnahme wurden diese thermografischen 

Aufnahmen zur Feststellung und Verifizierung von Energieverlusten durchgeführt. Die Ther-

mografie zeigt vorliegende Wärmebrücken auf und kann bei Schimmelbildung die Kondensa-

tionsprobleme an diesen Stellen aufdecken. Schimmelbildung liegt jedoch keine vor.  

Die thermografischen Aufnahmen wurden mit der Wärmebildkamera „ esto 880-3“ durchge-

führt. Die Temperaturmessstellen wurden mit der zugehörigen Software „ esto IRSoft Soft-

ware Version 3.1“ definiert und danach ausgewertet. Die vorherrschende Außentemperatur 

während der Aufnahmen am 16. November 2012 um die Mittagszeit lag bei ca. 10°C. Die 

beheizten Innenräume wiesen zufolge Temperaturmessungen Temperaturen zwischen ca. 

20,5°C bis 22,0°C auf. Im Treppenhaus- und Windfangbereich lagen die Temperaturen 

zwischen 18°C und 19°C. Im Nachfolgenden werden ausgewählte Wärmebilder vom Be-

standsobjekt 3 - Block D dargestellt und die bauphysikalischen Zusammenhänge erläutert.  

Abbildung 3-44 und Abbildung 3-45 zeigen Wärmebildaufnahmen eines im Gangbereich 

befindlichen Fensters jeweils von außen und von innen.  

 

Abbildung 3-44: Außenaufnahme eines alten 

Fensters im Gangbereich 

 

 

Abbildung 3-45: Innenaufnahme des Fenster-

bereichs im Gangbereich  

(Schrank und Vorhang vorm Fenster) 

In der linken Abbildung sind die kalten Stellen (M1, M2 und M5) zwischen 8,1°C und 9,1°C 

nahezu rundumlaufend um das Fenster. Auch bei den Fenstersprossen (Glasrandverbund) 

sind durch die in der Thermografie abgebildeten dunkleren Bereiche die Wärmeverluste 

erkennbar. An der Innenseite der Messstelle M4 befindet sich ein Radiator, durch welchen 

eine Oberflächentemperatur von 10,6°C an der Außenseite hervorgerufen wird. Im oberen 

Bereich M3 konnte ebenfalls die gleiche Temperatur gemessen werden, welche durch die 
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dort aufsteigende warme Luft entsteht. Die rechte Abbildung zeigt die Innenaufnahme des-

selben Gangfensters. In dieser Thermografie sind die kalten Stellen ober- und unterhalb bzw. 

neben den Fensterstöcken noch besser zu erkennen. Die Temperaturen bei M1 und M2 

liegen zwischen 15,3°C und 16,3°C trotz Wärmeabgabe durch den alten Radiator. Im Ver-

gleich dazu weisen die Innenwände Oberflächentemperaturen von 19,3°C (M3) bei einer 

gemessenen Innentemperatur von 20,8°C auf. Beide Abbildungen zeigen deutlich die übli-

chen Wärmebrücken im Bereich von Fenstern. 

Abbildung 3-46 zeigt eine Außenaufnahme der nordorientierten Außenfassade Erd- bis 

2.Obergeschoss (Dachgaupen). An der Messstelle M1 konnte bei einer Außenlufttemperatur 

von ca. 10°C eine Außenfassadentemperatur von 6,4°C gemessen werden. Die Oberflä-

chentemperatur über die gesamte Fassade ist nahezu gleichbleibend. Im Bereich der De-

ckenebene ist ein geringer Temperaturanstieg zu verzeichnen. Die Übergänge zwischen 

Fensterstock und Fassade weisen in der Thermografie kaum Temperaturunterschiede auf, 

was Rückschlüsse auf den positiven Effekt der bereits durchgeführten Fenstersanierung 

ziehen lässt. Die bläuliche Färbung im Bereich der Messstelle M2 deutet auf Wärmeverluste 

der obersten Stahlbeton-Geschossdecke hin, welche nur eine Oberflächentemperatur von 

6,4°C aufweist. Im Bereich des Gesimses liegt diese Temperatur durch die unzureichende 

Dämmung im Bereich des Kniestocks (schräge Dachkonstruktion) ebenfalls vor. Abbil-

dung 3-47 ist eine Außenaufnahme eines Teilbereiches der Decke über dem 

1.Obergeschoss und der Außenwand des Durchfahrtsbereichs. Der Temperaturunterscheid 

zwischen Außenwand (dahinter beheizt) und der Geschossdecke (keine Dämmung) beträgt 

2,0°C. Im Bereich des Messpunktes M2 weist die Oberfläche eine Temperatur von 5,0°C auf. 

Durch die Geschossdecke geht damit deutlich mehr Energie verloren.  

 

Abbildung 3-46: Außenaufnahme der 

nordorientierten Fassade 

 

 

Abbildung 3-47: Außenaufnahme im Bereich der 

Durchfahrt – ungedämmte oberste Stahlbeton-

Geschossdecke und Außenwand 

In Abbildung 3-48 wird ein thermisch schlechtes Treppenhausfenster dargestellt. Die Tempe-

ratur der Wandoberfläche beträgt 15,8°C bei einer gemessenen Innentemperatur im Trep-
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penhausbereich von 18,6°C. Die kalten Bereiche (Wärmebrücken) der Innenwand sind leicht 

erkennbar (M2, M3 und M4). Die Temperatur unmittelbar unter dem Fensterbrett beträgt 

geringe 13,9°C aufgrund der fehlenden Fensterabdichtung und aufgrund der Situierung des 

18,0°C warmen Radiators neben dem Fenster. Im Bereich des Podestanschlusses beträgt 

die Temperatur nur 15,1°C, die durch den Materialwechsel – Stahlbetonpodest und Vollzie-

gelmauerwerk – bedingt ist. Abbildung 3-49 wurde in einem Unterkunftszimmer aufgenom-

men. Die gemessene Innentemperatur betrug zu dieser Zeit 23,0°C. Die kalten Stellen ver-

laufen überwiegend ober- und unterhalb des Fensters sowie rundumlaufend des 

Fensterstockes. Im oberen Bereich befindet sich ein Stahlbetonsturz (Materialwechsel), 

weshalb ein deutlicher Temperaturabfall auf 17,7°C (M1) erkennbar ist. An der Messstelle 

M2 herrscht eine Oberflächentemperatur von 21,6°C vor, woran nur geringe Energieverluste 

durch den Glasrandverbund gegeben sind.  

 

Abbildung 3-48: Innenaufnahme eines Treppen-

hausfensters – Radiator neben Fenster 

 

Abbildung 3-49: Innenaufnahme eines 

Unterkunftsfensters mit Stahlbetonüberlager 

Mit Hilfe der Thermografie konnten die Ergebnisse der baulichen Bestandsaufnahmen bestä-

tigt werden. Die Detailaufnahmen einzelner Bauteile und Bauelemente stellten anschauliche 

Fehlstellen dar, so dass auch auf die Verarbeitung bei bereits durchgeführten Sanierungsar-

beiten wie z.B. Fenstertausch Rückschlüsse gezogen werden konnten. Die Ergebnisse der 

thermografischen Aufnahmen wurden bei der Ausarbeitung der Sanierungsmaßnahmen 

berücksichtigt und flossen in die Gesamtüberlegungen der Sanierungskonzepte ein.  

3.4 IST-Energieverbrauchswerte des Objekt 3 - Block D 

Eine wesentliche Grundlage für die Ausarbeitung von Sanierungsmaßnahmen ist die Kennt-

nis des tatsächlichen Energieverbrauches (Heizung-Wärme, Strom und Warmwasser). 

Die durch die örtliche Gebäudeaufsicht – Leiter FOInsp Brandl – bereitgestellten Jahresver-

brauchswerte für Heizung-Wärme, Strom und Wasserverbrauch 2009 bis 2011 umfassen die 
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gesamten Kasernengebäude. Im Nachfolgenden werden die Verbrauchswerte auf das Be-

standsobjekt 3 - Block D flächenanteilig umgelegt, welche eine abschätzende Ungenauigkeit 

von bis zu  25 % aufweisen kann. 

3.4.1 Fernwärme  

Die Fernwärme setzt sich aus drei Energiebedarfswerten zusammen. Dies sind: 

 HWB – Heizwärmebedarf 

 WWB – Warmwasserbereitung 

 HTEB – Heiztechnik-Energiebedarf (z.B.: Systemverluste) 

In Tabelle 3-3 ist der tatsächliche IST-Energieverbrauch der Fernwärme aus dem Mittelwert 

der Energieverbrauchswerte der Jahre 2009 bis 2011 über die gesamte beheizte Brutto-

grundfläche errechnet worden. Der grün markierte IST-Fernwärmeverbrauch (HWB + 

WWWB + HTEB) beträgt 112,1 kWh/m²a. 

Tabelle 3-3: Globale Berechnung der tatsächlichen Energieverbrauchsdaten  

für Fernwärme (Heizung+Warmwasser) [7] 
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3.4.2 Stromverbrauch  

Tabelle 3-4 zeigt den globalen IST-Energieverbrauch der konventionellen Stromverbraucher, 

wie Beleuchtung, EDV, Haushaltsgerät etc. Dafür wird nachfolgend ein spezifischer IST-

Mittelwert für den tatsächlichen Stromverbrauch ausgerechnet über den errechneten Einzel-

verbrauch der gesamten Bruttogrundfläche und der beheizten Bruttogrundfläche. Diese 

Vorgangsweise wurde gewählt, da auch in unbeheizten Räumen ein gewisser Bedarf an 

Beleuchtung und Stromverbrauch übers Jahr gesehen vorhanden ist. Der grün markierte 

IST-Stromverbrauch (BelEB+BSB bzw. HHSB) beträgt 22,7 kWh/m²a.  

Tabelle 3-4: Globale Berechnung der tatsächlichen Energieverbrauchsdaten  

für Strom (Beleuchtung, EDV, etc.) [7] 

 

 

3.4.3 Zusammenfassung des IST-Energiebedarfs 

Der Gesamt-IST-Endenergiebedarf (IST-EEB) beträgt 134,8 kWh/m²a. Dieser setzt sich aus 

den grün markierten Endergebnisse aus Kapitel 3.4.1 und Kapitel 3.4.2 zusammen.  

 HWB + WWWB + HTEB = 112,1 kWh/m²a 

 BelEB + BSB oder HHSB = 22,7 kWh/m²a 
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3.5 Bestands-Energieausweis 

Quellen: AAE INTEC [1], NÖ [28], OIB [31], [32], [33] und [34], ÖNORM [36], [37] und [38] 

3.5.1 Rahmenbedingungen für die Berechnung 

Ein wichtiger zu beachtender Punkt bei der Modellierung und Berechnung eines Bestands-

gebäudes liegt in der möglichst getreuen Wiedergabe der vorhandenen Bausubstanz und 

Anlagentechnik. Zum Vergleich zwischen dem IST-Energieverbrauch und dem theoretisch 

errechneten Verbrauch werden vier unterschiedliche Bestands-Berechnungen des Energie-

ausweises vorgenommen, um mit dem aussagekräftigsten dieser Berechnungsmodelle die 

Sanierungskonzepte auszuarbeiten. Die Unterschiede liegen in der Annahme der Nutzungs-

profile und der unterschiedlichen Ausgaben der Norm. 

3.5.1.1 Nutzungsprofil 

Die Zuordnung des Gebäudes in eine Gebäudekategorie gemäß OIB Richtlinie 6 zur Be-

rechnung des Energieausweises ist ausschlaggebend. Das Gebäude kann nicht ausschließ-

lich einer der Gebäudekategorien 1 bis 12 gemäß OIB-Richtlinie 6 zugeordnet werden, da 

„Kasernen“ nicht beinhaltet sind. Im Rahmen der Studie werden die Bestandberechnungen 

sowohl für „Nicht-Wohngebäude“ als auch für „Wohngebäude“ durchgeführt. Damit soll die 

notwendige Bandbreite abgedeckt werden. Die Berechnungen und die vorwiegende Nutzung 

zeigten, dass das Nutzungsprofil „Nicht Wohngebäude“ - Gebäudekategorie „Pension“ einen 

guten Default-Wert im Vergleich zu den Bestandsdaten (IST-Energieverbrauch) aufweist. 

3.5.1.2 Luftwechsel 

Bei den Begehungen und der Bestandsaufnahme wurde dem Gebrauch der Fenster und 

Türen besonderes Augenmerk geschenkt, um einen Eindruck vom Nutzerverhalten zu erhal-

ten. Weiters wurde der Zustand der Fenster und Türen in Bezug auf Verformungen und 

Fugendichtheit beachtet (siehe auch Kapitel 3.3 - Thermografische Bestandsaufnahme), da 

hier zum Teil unkontrollierte, hohe Lüftungsverluste entstehen können. Vor allem die Fenster 

im Treppenhaus sind in einem sehr schlechten baulichen Zustand und weisen keine Fugen-

dichtung auf. Auch einige Kelleraußenfenster besitzen keine Fensterdichtung. Die hygienisch 

wirksame Luftwechselrate ist laut ÖNORM B 8110-5 [38] bei Wohngebäude nL = 0,4 [1/h]. 

Die energetisch wirksame  uftwechselrate beim „Nicht-Wohngebäude“ des Nutzungsprofils 

„Pension“ wird laut Norm mit nL = 0,6 [1/h] vorgegeben. 
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3.5.1.3 Außen- und Innentemperatur 

Als mittlere Außentemperatur werden die Werte gemäß der ÖNORM B 8110-5 Beiblatt 1 [37] 

entnommen, die in Abhängigkeit von der Seehöhe (hier: 228 m) sowie der Temperaturregion 

(hier: „Nord – außerhalb von Föhngebieten (N)“) bestimmt werden. In diesem Fall ergab die 

Berechnung in Abhängigkeit der Klimadaten eine Normaußentemperatur für das Standort-

klima von ne = -12,3°C. Die zugrunde gelegte und normgemäße Innentemperatur laut 

ÖNORM B 8110-5 beim Nutzungsprofil von „Wohngebäude“ sowie auch „Nicht-Wohn-

gebäude“ - Gebäudekategorie „Pension“ beträgt jeweils i = 20,0°C.  

3.5.1.4 Programm-Eingabedaten 

Die grundlegenden Eingabedaten, wie Aufbauten, Gebäudegrundflächen, Gebäudevolumen, 

Gebäudehülle und Anlagentechnik, sind den Unterlagen im Anhang C zu entnehmen. Für die 

Berechnung wurde die Kellerwand mit vorgesetzten Isoliergraben auf der Ost- und Südseite 

als „Außenwand gegen offenen  uftraum“ definiert, die Kellerwand zum Innenhof aufgrund 

der beheizten Kellerräumlichkeiten als „Erdanliegende Wände Keller beheizt“ mit den dazu-

gehörigen Parametern der Perimeterlänge (P) und der Dicke der Außenwand gegen Er-

de.Für die Eingabe der Orientierung aller Bauteile wurde das Bestandsobjekt 3 - Block D auf 

die gedrehten Himmelsrichtungen bezogen (siehe Abbildung 3-50). Die Gradangaben bei 

den Achsen geben jeweils die Abweichung im Uhrzeigersinn gegenüber Norden an. 

 

Abbildung 3-50: Orientierung der Fassadenflächen für die Eingabedaten 
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3.5.1.5 Angewandte Berechnungsverfahren  

Die Berechnungen wurden mit der Software „ArchiPhysik“ – Version 10.0.0.47 (Stand: 

18.Oktober 2012) der A-NULL Bauphysik GmbH durchgeführt. Die verwendeten Berech-

nungsnormen und -richtlinien der Software für die angewandten Berechnungsverfahren sind 

in Tabelle 3-5 aufgelistet:  

Tabelle 3-5: Berechnungsnormen und -richtlinien 

Bauteile EN ISO 6946:2003-10 Raumlufttechnik ON H 5057:2011-03 

Fenster EN ISO 10077-1:2006-12 Kühltechnik ON H 5058:2011-03 

Heiztechnik ON H 5056:2011-03 Beleuchtung ON H 5059:2011-03 

In Tabelle 3-6 sind die angewandten Berechnungsverfahren mit den entsprechenden Be-

rechnungsnormen aufgelistet: 

Tabelle 3-6: Berechnungsverfahren 

Unkonditionierte Teile Berechnung: vereinfacht, ON B 8110-6:2010-01 

Erdberührte Teile Berechnung: detailliert, EN ISO 13370:2005-06 

Wärmebrücken Berechnung: pauschal, ON B 8110-6:2010-01-01 Formel (12) 

Verschattung Berechnung: vereinfacht, ON B 8110-6:2010-01 

3.5.2 Berechnung der Energieausweise 

In Folge werden die durch die unterschiedlichen Nutzungsprofile und OIB-Richtlinien ent-

standenen Berechnungsergebnisse der vier Bestands-Energieausweise zusammengefasst 

und erläutert. Durch die unterschiedlichen Herangehensweisen konnte eine Annäherung der 

Berechnungsergebnisse an den tatsächlichen IST-Verbrauch erzielt werden, welche somit 

einen realistischeren Vergleich mit den Ergebnissen der Sanierungskonzepte aufzeigen. 

3.5.2.1 Berechnung nach OIB-Richtlinie 6:2007  

In Tabelle 3-7 werden die Berechnungsergebnisse nach der derzeit noch geltenden OIB-

Richtlinie 6:2007 für beide Nutzungsprofile angegeben und verglichen. Die linke Spalte be-

schreibt das Nutzungsprofil „Wohngebäude“. Die rechte Spalte das Nutzungsprofil „Nicht-

Wohngebäude“. Für den Vergleich mit den IST-Verbrauchswerten ist der rot markierte End-

energiebedarf (EEB) wichtig. Der grün markierte Heizwärmebedarf (HEB) ist die ausgegebe-
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ne Kennzahl auf der färbigen Effizienzklassenskala des Energieausweises, bezogen auf das 

Referenzklima. 

Tabelle 3-7: Zusammenfassende Berechnungsergebnisse  

auf Grundlage der OIB-Richtlinie 6:2007 für beide Nutzungsprofile 

Berechnungsergebnisse –  

Energieausweis: OIB-Richtlinie 6:2007 + ON Berechnungsnormen: 2010 

Nutzungsprofil – Wohngebäude 

(Mehrfamilienhaus) 

Nutzungsprofil – NICHT Wohngebäude 

(Pension) 

 

 

EEB = HWB + WWWB + HTEB 

EEB = 123,85 kWh/m²a 

(Abweichung zum IST-Verbrauch ca. +10,5 %  110,5 %) 

EEB = HWB + WWWB + HTEB + BelEB 

EEB = 125,05 kWh/m²a 

(Abweichung zum IST-Verbrauch ca. -7,3 %  92,7 %)) 

IST – Verbrauch 

(siehe dazu Kapitel 3.4.1) 

EEB = 112,1 kWh/m²a (100 %) 

IST – Verbrauch (inkl. Strom) 

(siehe dazu Kapitel 3.4.3) 

EEB = 134,8 kWh/m²a (100 %) 

Mittelwert des IST-Verbrauchs für beide Nutzungsprofile: EEB = 123,45 kWh/m²a 

(Abweichung zum mittleren IST-Verbrauch unter 2,0 %) 

Der EEB des Nutzungsprofils „Wohngebäude“ beträgt 123,85 kWh/m²a und weicht 

gegenüber dem IST-Verbrauch mit 112,1 kWh/m²a (100 %) um ca. + 10,5 % ab. Der EEB 
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des Nutzungsprofils „Nicht-Wohngebäude“ beträgt 125,05 kWh/m²a und muss mit dem IST-

Verbrauch inklusive des Stromverbrauchs mit 134,8 kWh/m²a (100 %) verglichen werden. 

Dabei ist die Abweichung -7,3 % gegenüber dem IST-Verbrauch.  

Durch die unterschiedlichen beinhalteten IST-Energiebedarfswerte in den Nutzungsprofilen, 

wird zum direkten Vergleich der Mittwelwert vom IST-Verbrauch (EEB = 123,45 kWh/m²a) 

herangezogen. Die Übereinstimmung mit den beiden Nutzungsprofilen 

(EEB = 123,85 kWh/m²a und 125,05 kWh/m²a) ist unter 2 %.  

Tabelle 3-8 zeigt einen Auszug der Energieeffizienzklassen für beide Nutzungsprofile. Beide 

Nutzungsprofile ergeben in der Energieeffizienzklasse den gleichen HWB-Wert von 

79,58 kWh/m²a (aufgerundet 80 kWh/m²a), obwohl für das „Nicht-Wohngebäude“ der HWB-

Wert 61,53 kWh/m²a laut grün markierten Wert in Tabelle 3-7 beträgt. Hier ist die 

beschriebene Ausgabe des Heizwärmebedarfs (HWB) laut OIB-Richtlinie 6:2007 aus Kapitel 

2.2.2.1 (Hinweis zu den Energieeffizienzklassen und Farbskala) erkennbar, bei der bei 

„Nicht-Wohngebäude“ die Energieeffizienzklasse eines „fiktiv errechnetes Wohngebäude“ 

ausgegeben wird. 

Tabelle 3-8: Energieeffizienzklassen – „Wohngebäude“ und „Nicht-Wohngebäude“  

nach OIB-Richtlinie 6:2007 

  

3.5.2.2 Berechnung nach OIB-Richtlinie 6:2011  

In Tabelle 3-9 werden die Berechnungsergebnisse nach der OIB-Richtlinie 6:2011 für beide 

Nutzungsprofile angegeben und verglichen - in der linken Spalte das Nutzungsprofil „Wohn-

gebäude“; in der rechten Spalte das Nutzungsprofil „Nicht-Wohngebäude“.  
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Tabelle 3-9: Zusammenfassende Berechnungsergebnisse  

auf Grundlage der OIB-Richtlinie 6:2011 für beide Nutzungsprofile 

Berechnungsergebnisse –  

Energieausweis: OIB-Richtlinie 6:2011 + ON Berechnungsnormen: 2011 

Nutzungsprofil – Wohngebäude 

(Mehrfamilienhaus) 

Nutzungsprofil – NICHT Wohngebäude 

(Pension) 

 

 

EEB = HWB + WWWB + HTEB + HHSB 

EEB = 140,28 kWh/m²a 

(Abweichung zum IST-Verbrauch ca. +4,0 %) 

EEB = HWB + WWWB + HTEB +  

BelEB + BSB 

EEB = 141,47 kWh/m²a 

(Abweichung zum IST-Verbrauch ca. +4,9 %) 

IST – Verbrauch (inkl. Strom und Beleuchtung) 

(siehe dazu Kapitel 3.4.3) 

EEB = 134,8 kWh/m²a 

 

In beiden Nutzungsprofilen sind die Stromenergiebedarfswerte enthalten und werden mit 

dem Gesamt-IST-Verbrauch (EEB = 134,8 kWh/m²a) verglichen. Die Berechnung als 

„Wohngebäude“ ergibt einen EEB von 140,28 kWh/m²a. Die Berechnung als „Nicht-

Wohngebäude“ ergibt einen EEB von 141,27 kWh/m²a. Beide Berechnungen erfassen das 

1 
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kalibrierte System sehr gut und weichen vom IST-Verbrauch nur maximal 4,9 % ab. Diese 

geringe Abweichung zeigt die hohe Übereinstimmung der Bestands-Berechnung mit dem 

IST-Verbrauch.  

Somit weist die Berechnung in diesem Fall nach der neuen OIB-Richtlinie 6:2011 deutlich 

bessere errechnete Bestands-Ergebnisse auf und wird als Rechenmodell auf die 

Sanierungskonzepte angewandt. 

In der neuen Energieeffizienzskala werden der Heizwärmebedarf (HWBSK), der Primärener-

giebedarf (PEBSK) und die Kohlendioxidemissionen (CO2,SK) jeweils für das Standortkli-

ma (SK) sowie der Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) dargestellt.  

Tabelle 3-10 zeigt die neue Ausgabe der Energieeffizienzklassen nach OIB-Richtlinie 6:2011 

für beide Nutzungsprofile. Durch die fast identen HWB-Werte ergibt sich in beiden Fällen die 

Klasse C. 

Tabelle 3-10: Energieeffizienzklassen – „Wohngebäude“ und „Nicht-Wohngebäude“  

nach OIB-Richtlinie 6:2011 

  

3.6 Zusammenfassung und Bewertung der Bestands-

Berechnungen  

Die Werte des Endenergiebedarfs (EEB) für beide Nutzungsprofile laut OIB-Richtlinie 6:2007 

und OIB-Richtlinie 6:2011 zeigen ein fast identes Ergebnis. Die Berechnung nach OIB-

Richtlinie 6:2011 spiegelt den tatsächlichen Energieverbrauch insgesamt besser wider. Als 

wichtiges bauphysikalisches Werkzeug für die weiteren Sanierungsvorschläge dient zusätz-

lich vor allem die Leitwert-Berechnung, da hierbei die Verlustwerte des Bestandsgebäudes 

erkennbar werden.  
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3.6.1 Leitwerte  

Prozesse, bei denen sich Energieverluste einstellen, können in deren Höhe durch Leitwer-

te [W/K] ausgedrückt werden. Unterschieden wird zwischen Transmissionsleitwert und Lüf-

tungsleitwert. Die Transmissionsleitwerte können weiters in folgende Teile untergliedert 

werden: 

 gegen Außen (über opake sowie transparente Bauteile) 

 über Unbeheizt (Dachraum) 

 über das Erdreich  

 Wärmebrücken (Annahme: pauschale Berechnung) 

In Abbildung 3-51 sind die Gesamtergebnisse aus der Bestands-Leitwertberechnung aufge-

listet. Daran ist erkennbar, dass der  eitwert „gegen Außen“ das größte Verlustpotential in 

der Höhe von 35 % des Gesamtenergieverlustes aufweist. Die Verluste „über Unbeheizt 

(Dachraum)“ und die  üftungsverluste (Fenster,  üren,…) betragen je ca. 24 %. Relativ 

geringe Verluste ergeben sich „über das Erdreich“ und die pauschalen Ansätze für Wärme-

brücken. Diese beiden Werte umfassen gemeinsam insgesamt ca. 17 % an Verlustpotential. 

 

Abbildung 3-51: Leitwerte zufolge der Bestands-Berechnung  

3.6.2 Nachweis des sommerlichen Überwärmungsschutz  

Die Nachweise der sommerlichen Überwärmung gemäß ÖNORM B 8110-3 [36] wurden für 

maßgebende, kritische Räume (Kanzleien und Unterkunft im Bereich der südwestlichen 

Fassade) für das Bestandsgebäude durchgeführt. 

Trotz interner Lasten (z.B. Computer) konnte der rechnerische Nachweis für die Kanzleien 

erbracht werden, dass keine sommerliche Überwärmung stattfindet. Normgemäß sind somit 

keine zusätzlichen Sonnenschutzmaßnahmen zwingend notwendig. 
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Bei der Berechnung eines Unterkunftszimmers mit 4 Betten konnte der Nachweis für den 

Schutz gegen sommerliche Überwärmung nicht erbracht werden. Um eine sommerliche 

Überwärmung in einem dieser Unterkunftszimmer zu vermeiden, muss z.B. eine Verschat-

tungseinrichtung vorgesehen werden. Bei den Sanierungskonzepten wird diese Vorgehens-

weise angestrebt. Die detaillierten Rechennachweise sind dem Anhang C1 zu entnehmen. 

3.6.3 Wasserdampfdiffusion und Kondensationsschutz 

Aufgrund von Berechnungen hinsichtlich Wasserdampfdiffusion konnte ein unzureichender 

Kondensationsschutz bei unterschiedlichen Bauteilen festgestellt werden. Bei folgenden 

Bauteilen sind Wasserdampfprobleme mit möglichen Ursachen aufgetreten: 

 EBK01_Fußboden Keller erdberührt: Oberflächenkondensation an der Estrichober-

seite (insbesondere bei offenem Fenster im Sommer tagsüber – Sommerkondensat)  

 AW01_Außenwand – Innenhof Sockel: Kondensation im Ziegelmauerwerk tritt auf 

 AW03_Kelleraußenwand: Oberflächenkondensation an der Putz-Innenseite 

Diese Aufbauten bedürfen einer Sanierung, um Feuchteschäden im Bestandsgebäude zu 

vermeiden.  

3.6.4 Vergleich Bestandsenergieausweis-Berechnung vs. IST-

Verbrauch 

In Abbildung 3-52 werden die dem Kapitel 3.5.2 entnommenen Berechnungsergebnisse zum 

Bestandsenergieausweis sowie die IST-Verbräuche einander gegenübergestellt. Die Be-

rechnungsergebnisse nach der OIB-Richtlinie 6:2007 für beide Nutzungsprofile mit den EEB-

Werten von 123,86 kWh/m²a und 125,05 kWh/m²a sind auf der linken Seite des Diagram-

mes dargestellt. Der vergleichbare mittlere IST-Verbrauch beinhaltet den 

HWB+WWWB+HTEB und Anteile vom BelEB+BSB. Die Analyse zeigt, dass der mittlere IST-

Verbrauch (grauer Balken) sehr gut mit der Berechnung nach der OIB-Richtlinie 6:2007 mit 

einer Abweichung von unter 2 % übereinstimmt.  

Die Berechnung nach der neuen OIB-Richtlinie 6:2011 beinhaltet zusätzlich den Strombe-

darf, der explizit für das „Wohngebäude“ als Haushaltsstrombedarf (HSB) und für das „Nicht-

Wohngebäude“ als Betriebsstrombedarf (BSB) ausgegeben wird. Ein Vergleich mit dem 

tatsächlichen Gesamt-IST-Verbrauch des Mannschaftsgebäudes 3 - Block D ist somit zuläs-

sig.  
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Abbildung 3-52: Vergleich der Bestands-Energieausweise -  

Aufstellung: OIB 6:2007 vs. OIB 6:2011 vs. tatsächlicher IST-Verbrauch 
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Die Berechnungsergebnisse werden durch die beiden Balken im rechten Teil des Dia-

gramms mit den EEB-Werten von 140,28 kWh/m²a und 141,47 kWh/m²a dargestellt. Der 

zugehörige Gesamt-IST-Verbrauch beträgt 134,80 kWh/m²a. Die Differenz zwischen errech-

netem und tatsächlichem Gesamt-IST-Verbrauch liegt bei Berechnung nach OIB-Richt-

linie 6:2011 bei ca. 5 %.  

Durch die vollständige und bessere Aufschlüsselung der Endenergiebedarfswerte (EEB) 

nach der OIB-Richtlinie 6:2011 wird diese Berechnungsart bei den Sanierungskonzepten 

weiter verfolgt.  

Die Berechnungen der Sanierungskonzepte werden aufgrund der Erkenntnisse aus den 

Bestandsberechnungen ausschließlich mit dem Nutzungsprofil „Nicht-Wohngebäude“ - Ge-

bäudekategorie „Pension“ durchgeführt. 
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4 Sanierungskonzepte samt Energieausweise 

Quellen: AAE INTEC [1], Ecoquent [20], Siemens [47], Wien Energie [52]  

4.1 Allgemeines 

Auf Grundlage der Analyse der Bestandsaufnahme des Bestandsobjekts 3 - Block D in bau-

physikalischer Hinsicht wurden umfassende Sanierungsmaßnahmen ausgearbeitet. In die-

sem Kapitel werden die konstruktiven, energetischen und denkmalpflegerischen Gesichts-

punkte dieser Sanierungsmaßnahmen angeführt. 

Weiters folgt die Beurteilung der Sanierungsmaßnahmen nach unterschiedlichen Gesichts-

punkten wie beispielsweise „Realisierbarkeit in der Praxis“ und „ökologische“ Aspekte und 

die Bildung unterschiedlicher Sanierungskonzepte. 

4.2 Beschreibung der möglichen Sanierungsmaßnahmen 

Die möglichen Sanierungsmaßnahmen werden getrennt nach Bauteilen angeführt, die ein-

zelnen Sanierungsschritte beschrieben und die sanierten Bauteile bauphysikalisch mittels U-

Wert und Leitwert in Verbindung mit dem maximal zulässigen U-Wert laut OIB-Richt-

linie 6:2011 bewertet. Die detaillierten Berechnungen zu den Sanierungsmaßnahmen sind 

dem Anhang D zu entnehmen.  

Alle Baustoffe mit der Kennzeichnung „B“ in den nachfolgenden Sanierungs-Aufbautenlisten 

stellen den Bestand dar. Vorab werden zur Übersicht alle Bauteile, an welchen Sanierungs-

maßnahmen untersucht werden, aufgelistet. 

 Erdanliegende Fußböden 

 Kelleraußenwände  

 Außenwände  

 Oberste Geschossdecke gegen Dachraum 

 Außentüren und Dachbodentüren 

 Fenster 
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4.2.1 Erdanliegende Fußböden 

Die vorgeschlagene Sanierungsmaßnahme der erdanliegenden Fußböden beinhalten fol-

gende Punkte: 

 Feuchtigkeitsabdichtung durch einen Bitumenanstrich und eine bituminöse Abdich-

tung 

 6 cm EPS-Wärmedämmplatte zur Verminderung der Transmissionswärmeverluste 

 Dampfsperre zur Verhinderung von Wasserdampfeintritt aus dem Innenraum in die 

Wärmedämmung  

 EPS-Granulat als Installationsschicht zur zusätzlichen Verbesserung des U-Wertes 

 Beschichteter oder imprägnierter Zementestrich als Abschluss des Fußbodenaufbaus  

 

Tabelle 4-1: Sanierungsmaßnahme - Erdanliegende Fußböden 

 

 

Die bauphysikalische Berechnung der Sanierungsmaßnahme laut Tabelle 4-1 ergibt einen U-

Wert von 0,332 W/m²K. Dieser U-Wert ist kleiner als der geforderte U-Wert von 0,40 W/m²K 

laut OIB-Richtlinie 6:2011. Gegenüber dem U-Wert im Bestand von 2,778 W/m²K ergibt dies 

eine Reduktion von 88 %. 

Die Berechnung des Leitwertes der erdanliegenden Fußböden ergibt eine Verringerung von 

574 W/K (im Bestand) auf 442 W/K der Sanierungsmaßnahme. Dies bedeutet eine mögliche 

Einsparung von 23 %. 
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4.2.2 Kelleraußenwände  

Bei den Sanierungsmaßnahmen der Kelleraußenwände ist zwischen drei Wandbereichen 

und somit drei unterschiedlichen Sanierungsmaßnahmen zu unterscheiden. Diese sind: 

 Bereits sanierte erdanliegende Außenwand im Innenhof (siehe Kapitel 3.2.14) 

 Erdanliegende Kellerwand im Bereich der Durchfahrten 

 Kelleraußenwand gegen Außenluft im Bereich des Isoliergrabens - straßenseitig 

Bei der Sanierungsmaßnahme für die bereits sanierte erdanliegende Außenwand im Innen-

hof wird die vorhandene 5 cm XPS-Dämmung gegen eine 10 cm XPS-R-Dämmung ausge-

tauscht sowie als Feuchtigkeitsschutz mit einer nicht wasserstauenden Noppenbahn und 

einem Schutzvlies mit einer Drainagierung versehen. In Tabelle 4-2 ist diese Sanierungs-

maßnahme zusammengefasst. 

Tabelle 4-2: Sanierungsmaßnahme - Bereits sanierte erdanliegende Außenwand im Innenhof 

 

Die Sanierungsmaßnahme für die Erdanliegende Kellerwand im Bereich der Durchfahrten 

wird durch eine Neuanbringung einer 10 cm XPS-R-Dämmung auf einer vertikalen Feuchtig-

keitsabdichtung ausgeführt. Noppenbahn, Schutzvlies und Drainagierung ist ebenso anzu-

bringen. In Tabelle 4-3 ist diese Sanierungsmaßnahme zusammengefasst. 

Auf die Kelleraußenwand gegen Außenluft des Isoliergrabens wird eine 10 cm XPS-R-

Dämmung ausschließlich mit einem Schutzanstrich vorgesehen. In Tabelle 4-4 ist die Sanie-

rungsmaßnahme zusammengefasst. 

Die Sanierungsmaßnahmen für alle drei Wandtypen ergeben bei der bauphysikalischen 

Berechnung laut Tabelle 4-2 bis Tabelle 4-4 einen fast identen U-Wert von ca. 0,32 W/m²K. 

In allen drei Fällen ist dieser Wert somit kleiner als der geforderte U-Wert von 0,40 W/m²K 

laut OIB-Richtlinie 6:2011. 
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Tabelle 4-3: Sanierungsmaßnahme - Erdanliegende Kellerwand im Bereich der Durchfahrten 

 

Tabelle 4-4: Sanierungsmaßnahme - Kelleraußenwand gegen Außenluft im Bereich  

des Isoliergrabens - straßenseitig 

 

Die Auswirkungen der Sanierungsmaßnahmen auf die U-Werte und die Leitwerte gegenüber 

dem Bestand werden in Tabelle 4-5 dargestellt. 

Tabelle 4-5: Übersicht U-Wert Reduktion Bestand vs. Sanierung und Reduktion des Leitwertes 

Entnommen aus U-Wert 

Bestand 

[W/m²K] 

U-Wert 

Sanierung 

[W/m²K] 

U-Wert 

Reduktion 

[-] 

Leitwert  

Bestand 

[W/K] 

Leitwert 

Sanierung  

[W/K] 

Leitwert  

Reduktion 

[-]  

 entnommen aus Tabelle 4-2 bis Tabelle 4-4 entnommen aus Anhang D 

Erd. Außenwand - 

Innenhof 
0,615 0,325 47 % 67 59 12 % 

Erd. Außenwand -

Durchfahrt 
2,674 0,320 88 % 25 22 9 % 

Kelleraußenwand gg. 

Luft- Isoliergraben 
2,674 0,319 88 % 92 72 21 % 
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Die U-Wert Reduktionen der drei Sanierungsmaßnahmen liegen zwischen 47 % und 88 % 

(siehe linker Teil). Die zugehörige Leitwertberechnung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen 

ergibt eine Verringerung von 9 % bis 21 % (siehe rechter Teil).  

4.2.3 Außenwände  

Die Sanierungsmaßnahmen der Außenwände werden den fünf unterschiedlichen Wandtypen 

zugeteilt: Innenhof-Sockelbereich, Drempel (Traufe), Wand Durchfahrtsbereich, Dachgaupe 

sowie Außenwand. Für den Wandtyp „Außenwand“, welcher das höchste Einsparungspoten-

zial trägt, werden drei unterschiedliche Sanierungsvarianten untersucht. Die drei Sanie-

rungsvarianten des Wandtyps „Außenwand“ unterscheiden sich wie folgt   

 Außenwand – Thermoputz außen (siehe Tabelle 4-6): 

o An der Wandaußenseite wird ein 6 cm Dämmputz EPS aufgebracht 

 Außenwand – Innendämmung (siehe Tabelle 4-7) 

o An der Wandinnenseite wird eine 4 cm Calziumsilikat Klimaplatte angebracht 

 Außenwand – Außendämmung (siehe Tabelle 4-8) 

o An der Wandaußenseite wird eine 10 cm EPS-F-Dämmung angebracht 

Tabelle 4-6: Sanierungsmaßnahme - Regelaußenwand Thermoputz 

 

Tabelle 4-7: Sanierungsmaßnahme - Regelaußenwand Innendämmung 
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Tabelle 4-8: Sanierungsmaßnahme - Regelaußenwand Außendämmung 

 

Für folgende Wandbereiche wird jeweils eine Sanierungsmaßnahme vorgeschlagen:  

 Innenhof – Sockelbereich (siehe Tabelle 4-9) 

o Sanierung mit einer Feuchtigkeitsabdichtung und einer 10 cm XPS-R-

Dämmung hinter dem Marmorsockel 

 Bereich des Drempels (Traufe) - siehe Tabelle 4-10 

o Sanierung mit 10 cm EPS-F-Dämmung und Kunststoffdünnputz 

 Wandbereich bei den Durchfahrten (siehe Tabelle 4-11) 

o Sanierung mit 8 cm EPS-F-Dämmung und Kunststoffdünnputz 

 Bereich der Dachgaupen (siehe Tabelle 4-12) 

o Sanierung mit 10 cm EPS-F-Dämmung unterhalb des Kupferblechs 

 

Tabelle 4-9: Sanierungsmaßnahme - Außenwand Innenhof - Sockelbereich 
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Tabelle 4-10: Sanierungsmaßnahme - Bereich der Traufe 

 

 

Tabelle 4-11: Sanierungsmaßnahme - Wand gegen Durchfahrt 

 

 

Tabelle 4-12: Sanierungsmaßnahme – Bereich der Gaupen 
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Die Erläuterung und Ermittlung der U-Wertreduktion gegenüber dem Bestand inklusive der 

Reduktion der Leitwertberechnung wird in Tabelle 4-13 tabellarisch dargestellt. 

Tabelle 4-13: Übersicht U-Wert Reduktion Bestand vs. Sanierung und Reduktion des Leitwertes 

Entnommen aus U-Wert 

Bestand 

[W/m²K] 

U-Wert 

Sanierung 

[W/m²K] 

U-Wert 

Reduktion 

[-] 

Leitwert  

Bestand 

[W/K] 

Leitwert 

Sanierung  

[W/K] 

Leitwert  

Reduktion 

[-]  

 entnommen aus Tabelle 4-6 bis Tabelle 4-12 entnommen aus Anhang D 

Außenwand - 

Thermoputz 
1,337 0,725 46 % 1721 933 46 % 

Außenwand - 

Innendämmung 
1,337 0,749 44 % 1721 964 44 % 

Außenwand - 

Außendämmung 
1,337 0,307 77 % 1721 395 77 % 

Innenhof – 

Sockelbereich  
1,321 0,286 78 % 73 16 78 % 

Bereich des 

Drempels (Traufe) 
1,346 0,308 77 % 167 38 77 % 

Wandbereich – 

Durchfahrten  
0,736 0,298 60 % 208 84 60 % 

Bereich der 

Dachgaupen 
2,817 0,348 88 % 55 8 86 % 

Die U-Wert Reduktion der einzelnen Bauteile liegt zwischen 44 % und 88 %.  

Der geforderte U-Wert von 0,35 W/m²K für Außenwände laut OIB-Richtlinie 6:2011 wird bis 

auf die beiden Sanierungsvarianten des Wandtyps „Außenwand“ mittels  hermoputz und 

mittels Innendämmung eingehalten. Im Fall des Denkmalschutzes muss der geforderte U-

Wert nicht zwingend erreicht werden, jedoch eine schadenfreie Ausführung (Kondensations-

schutz, Wasserdampfdiffusion etc.) gewährleistet sein. 

4.2.4 Oberste Geschoßdecke gegen den Dachraum 

Die vorgeschlagene Sanierungsmaßnahme der obersten Geschoßdecke gegen den Dach-

raum beinhaltet folgende Ausführung: 

 Aufbringung einer 18 cm EPS-W 20-Dämmung auf die rohe Stahlbetondecke 

 5 cm Estrich als Schutzschicht und Begehbarkeit 
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Tabelle 4-14: Sanierungsmaßnahme - Oberste Geschossdecke gegen Dachraum 

 

Die bauphysikalische Berechnung der Sanierungsmaßnahme laut Tabelle 4-14 ergibt einen 

U-Wert von 0,185 W/m²K. Dieser U-Wert ist kleiner als der geforderte U-Wert für oberste 

Geschossdecke gegen Dachraum von 0,20 W/m²K laut OIB-Richtlinie 6:2011. Gegenüber 

dem U-Wert im Bestand von 1,504 W/m²K ergibt dies eine Reduktion von 88 %. 

Die Berechnung des Leitwertes der obersten Geschoßdecke gegen Dachraum ergibt eine 

Verringerung von 1678 W/K (im Bestand) auf 206 W/K der Sanierungsmaßnahme. Dies 

bedeutet eine Differenz von 88 %. 

4.2.5 Außentüren und Dachbodentüren 

Die Sanierungsmaßnahmen bei den Außen- und Dachbodentüren betrifft den Austausch der 

Glasscheiben auf 3-Scheiben-Isolierglas in der Qualität als Sicherheitsglas gemäß stati-

schem Erfordernis. Außerdem wird ein neuer Kunststoff-Glasrandverbund vorgeschlagen. 

Weiters werden neue Fugendichtungen empfohlen, um die Luftdurchlässigkeit zu minimie-

ren. Somit erfolgt gleichzeitig eine Verbesserung bezüglich Gebrauchstauglichkeit und Ener-

gie. 

In Tabelle 4-15 sind alle Außen- und Dachbodentüren mit den U-Werten im Bestand und der 

Sanierung aufgelistet. Weiters ist die Reduktion des U-Wertes im Vergleich zum Bestand 

angeführt, welche zwischen 17 % und 33 % liegt. Der derzeit geforderte U-Wert bei Außen- 

und Dachbodentüren beträgt 1,70 W/m²K laut OIB-Richtlinie 6:2011 und wird nach Sanie-

rung durch alle Türen eingehalten.  

Die Berechnung der Leitwerte der Außen- und Dachbodentüren ergeben eine Verringerung 

von 79 W/K (im Bestand) auf 58 W/K in der Sanierungsmaßnahme. Dies bedeutet eine 

mögliche Verbesserung um 27 %. 
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Tabelle 4-15: Sanierungsmaßnahmen - Außentüren und Dachbodentüren 

BAUTEIL-

Nummer 

BAUTEIL-

Bezeichnung 

U-Wert 

Bestand 

[W/m²K] 

U-Wert 

Sanierung 

[W/m²K] 

U-Wert 

Reduktion 

[-] 

TÜR01-S 
Außentüre 

hofseitig 
2,34 1,67 29 % 

TÜR02-S 
Außentüre 

hofseitig 
2,05 1,70 17 % 

TÜR03-S 
Außentüre 

straßenseitig 
2,51 1,69 33 % 

TÜR04-S 

Türe gegen 

unbeheizten 

Dachraum 

2,00 1,55 23 % 

4.2.6 Fenster 

Die Sanierungsmaßnahmen sind in Tabelle 4-16 aufgelistet, wobei erstere jene Bereiche 

listet, in denen die Fenster sehr schlechte thermische Eigenschaften aufweisen. Die in Ta-

belle 4-17 gelisteten Fenster wurden schon einmal getauscht, genügen aber trotzdem nicht 

der aktuellen U-Wert-Anforderung. 

Tabelle 4-16: Sanierungsmaßnahme - Fenster Bereich 1 

BAUTEIL-

Nummer 

BAUTEIL-

Bezeichnung / 

Empfehlung 

U-Wert - 

Bestand 

[W/m²K] 

U-Wert - 

Sanierung 

[W/m²K] 

U-Wert 

Reduktion 

[-] 

FE01-S + 

FE01A-S + 

FE01B-S 

Alle Kellerfenster gegen 

Kunststofffenster 

tauschen 

2,42 1,27 48 % 

FE05-S 

Treppenhaus  

1.OG-2.OG /  

neue Holzfenster 

2,80 1,15 59 % 

FE06-S 

Treppenaufgang  

1.OG-2.OG /  

neue Holzfenster 

2,74 1,20 56 % 

FE10-S 
Rundfenster /  

neues Holzfenster 
2,79 1,34 52 % 

Die Sanierung sieht vor, dass die alten Fenster durch neue Kunststofffenster bzw. Holzver-

bundfenster getauscht werden. Der geforderte U-Wert für Außenfenster laut OIB-

Richtlinie 6:2011 beträgt 1,40 W/m²K. Die U-Werte nach dem Tausch reduzieren sich zwi-

schen 34 % und 59 % und können somit den geforderten U-Wert einhalten. Die Berechnung 

des Leitwertes der Fenster laut Tabelle 4-16 ergibt eine Verringerung von 106 W/K (im Be-

stand) auf 58 W/K der Sanierungsmaßnahme um 46 %. Für die Fenster in Tabelle 4-17 kann 

eine Verringerung von 118 W/K (im Bestand) auf 70 W/K der Sanierungsmaßnahme erreicht 

werden. Dies bedeutet eine Verbesserung des Leitwertes um 41 %. 
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Tabelle 4-17: Sanierungsmaßnahme - Fenster Bereich 2 

BAUTEIL-

Nummer 

BAUTEIL-

Bezeichnung / 

Empfehlung 

U-Wert - 

Bestand 

[W/m²K] 

U-Wert - 

Sanierung 

[W/m²K] 

U-Wert 

Reduktion 

[-] 

FE03-S 

Sanitärbereich / gegen 

Kunststofffenster 

tauschen 

1,85 1,23 34 % 

FE08-S 
Gaupenfenster /  

neue Kunststofffenster 
2,03 1,32 35 % 

4.2.7 Haustechnik 

Neben den bautechnischen Sanierungsmaßnahmen wird auch eine Verbesserung der Anla-

gentechnik des Gebäudes energetisch untersucht und in den Berechnungen berücksichtigt.  

Vorab werden die berücksichtigten haustechnischen Sanierungsmaßnahmen aufgelistet: 

 Heizkörper mit Regulierfunktionen 

 Solarthermie-Anlage 

 Kühlungsanlagen 

 Raumlufttechnik (RLT) mit Wärmerückgewinnung und Kühlfunktion 

 Fernkälte 

4.2.7.1 Heizkörper  

Als grundlegende Sanierungsmaßnahme vor allem in den unsanierten Bereichen des Be-

standsobjekts 3 - Block D wird folgender Austausch empfohlen: 

 Austausch der alten Radiatoren gegen neue Heizkörper 

Die Steuerung der Wärmeabgabe kann mittels folgenden Regelungsmechanismen erfolgen, 

welche nur geringe Auswirkungen auf die Berechnungen haben. Die Regelung geht aus-

schließlich auf die individuellen Nutzerbedürfnisse ein:  

 Einzelraumregelung durch Thermostatventile 

 Einzelraumregelung mittels elektronischem Regelgerät mit Optimierungsfunktion 

 Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung 
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4.2.7.2 Solarthermie-Anlage 

Für eine effiziente Anwendung von hochselektiven Solarkollektoren muss laut 

ÖNORM H 5056 bei einer notwendigen Aperaturfläche von 250 m² eine spezifische Warm-

wasserspeichergröße von 12.500 l installiert werden. Die effektiv nutzbare Dachfläche des 

Blocks D auf der westorientierten Innenhofseite, welche seitens Bundesdenkmalamt für 

Installationen von Solarthermie im Vorfeld freigegeben wurde, erstreckt sich über eine aus-

reichende Größe von 285 m². Aufgrund der Effektivität der Solarthermie für Wamrwasserbe-

reitung unter den oben angeführten Parametern ist dieser Vorrang zu einer Photovoltaikan-

lage für Stromerzeugung einzuräumen. 

Insbesondere im Zeitraum März bis Oktober ist eine 100 %-ige Warmwasser-Deckung anzu-

streben, in den Wintermonaten wirkt die Anlage unterstützend. Auch eine Einspeisung in das 

vorhandene Heizungsnetz ist durch einen separaten Wärmetauscher möglich. 

Die Energiekennwerte der Solarthermie-Anlage sind den Berechnungen in Anhang D zu 

entnehmen. 

4.2.7.3 Kühlungsanlage 

Für die Kühlung im Gebäude (Kanzleien, Lehrsäle, etc.) wird als Sanierungsmaßnahme das 

klassische Luft-Wasser-System, das „Fan-Coil-System“ empfohlen. Durch Bereitstellung 

eines Kalt- und Warmwasseranschluss sowie eines Stromanschluss wird das Umluftgerät 

raumweise regel- und steuerungstechnisch in Betrieb genommen. Eine Einspeisung des 

Solarkollektor-Kreislauf vom Warmwasserspeicher für den Heizfall mit niedriger Warmwas-

ser-Vorlauftemperatur kann ebenso erfolgen. 

4.2.7.4 Raumlufttechnik  

Eine kontrollierte Raumlüftung inklusive Wärmerückgewinnung aus der Abluft als Sanie-

rungsmaßnahme soll den Heizwärmebedarf (HWB) und damit den Lüftungsenergieverlust 

verringern und die Luftqualität durch höheren Sauerstoff- sowie CO2-Gehalt verbessern. Die 

Ausstattung der Raumlüftung mit zusätzlicher Heiz- und Kühlfunktion soll durch einen „Plat-

tenwärmetauscher“ mit einem Wärmebereitstellungsgrad von mindestens 65 % erfolgen. Die 

Luftheizung besitzt ein geregeltes Vorheizregister, um die Temperatur vorgewärmt ins Sys-

tem abzugeben.  

Rechentechnisch und damit auch energetisch ist zu beachten, dass zwar durch diese Maß-

nahme der Heizwärmebedarf (HWB) sinkt, der Endenergiebedarf (EEB) jedoch steigt, be-

dingt durch den höheren haustechnischen Energiebedarf an Ventilatorstrom. 
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4.2.7.5 Fernkälte 

Laut mündlicher Aussage von Amtsdirektor Ing. Hahn und Amtsdirektor Ing. Kucera wurde 

seitens „Wien Energie“ Interesse an einer Fernkälte-Versorgung der Kaserne bekundet. Die 

Erstinvestitionskosten müsste das Bundesheer tragen. Kostenansätze zur Umsetzung eines 

Fernkältesystems für die Kaserne liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Fernkälte 

stellt eine ökologische Alternative zur Kühlung mittels Fan-Coil-System dar.  

4.2.8 Ergebnisse der bautechnischen Sanierungsmaßnahmen  

In Abbildung 4-1 wird eine zusammenfassende Übersicht der Sanierungsmaßnahmen bzw. 

Sanierungsgruppen durch Leitwerte dargestellt. Je kürzer die dargestellten Sanierungsbal-

ken sind, desto größer ist die Verbesserung durch die vorgeschlagenen Sanierungsmaß-

nahmen. Die in Rot (Balken) dargestellten Leitwerte geben den Bestand an und die Leitwerte 

in Grün (Balken) die Sanierung. Unter der Datentabelle werden in einer eigenen Zeile die 

möglichen Einsparungspotentiale als Prozentsatz gegenüber dem Bestand angegeben.  

Nachfolgend aufgelistete Sanierungsmaßnahmen werden zu einer Sanierungsgruppe zu-

sammengefasst und gemeinsam dargestellt. 

„Kelleraußenwände“ setzen sich zusammen aus   

 sanierte erdanliegende Außenwand im Innenhof  

 Erdanliegende Kellerwand - Durchfahrten 

 Kelleraußenwand gegen Außenluft – Isoliergraben 

Bei den drei Sanierungsvarianten der Außenwände werden die vier gesonderten Sanie-

rungsmaßnahmen (siehe auch Kapitel 4.2.3) zu einer Sanierungsgruppe „Außenwände – 

Sonderbereich“ zusammengefasst. Diese Sanierungsgruppe wird gemeinsam in der Leit-

wertberechnung berücksichtigt. Sanierungsmaßnahmen des Sonderbereichs sind:  

 Innenhof – Sockelbereich 

 Bereich des Drempels (Traufe) 

 Wandbereich – Durchfahrten 

 Bereich der Dachgaupen 

Bei den Fenstern sind beide Bereiche (1 und 2) gemeinsam berücksichtigt. 

 Fenster – schlechter thermischer Zustand (Bereich 1) 

 Fenster – teils schon sanierte Bereich (Bereich 2) 
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Abbildung 4-1: Zusammenfassende Übersicht aller Sanierungsmaßnahmen –  

ausgedrückt durch Leitwerte 
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Die höchste Einsparung liegt in der Sanierungsmaßnahme „Oberste Geschoßdecke gegen 

Dachraum“ mit 88 %. Aufgrund der großen Gebäudeaußenfläche wirkt sich eine Sanierung 

der ungedämmten Außenwände energietechnisch ebenso sehr positiv aus. Je nach Sanie-

rungsvariante der Außenwände ergibt sich eine Einsparung zwischen 50 % bis 76 %. Die 

weiteren Sanierungsmaßnahmen erzielen prozentuell im Vergleich zu deren Ausgangspunkt 

im Bestand ebenfalls respektable Werte (Einsparungen zwischen 17 % bis 43 %) und sind 

für umfassende Sanierungskonzepte unumgänglich.  

Die Auswertung der Leitwerte dient als Grundlage für die Erstellung der Sanierungskonzep-

te.  

4.3 Sanierungsmatrix – Übersicht 

Die Sanierungsmatrix Tabelle 4-18 listet alle vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen bzw. 

Sanierungsgruppen zur Auswahl für die vier ausgearbeiteten Sanierungskonzepte auf.  

Die Sanierungsgruppe „Außenwände – Sonderbereich“ wird in der Sanierungsmatrix extra 

aufgelistet. Ebenso die Sanierungsgruppe „Fenster“ wird in beide Bereiche gegliedert.  

Den Sanierungsmaßnahmen bzw. Sanierungsgruppen werden die färbige denkmalverträgli-

che Bewertungs- bzw. Umsetzungsskala für Sanierungsmaßnahmen laut der Richtlinie 

„Energieeffizienz am Baudenkmal“ zugeordnet. Die fünfteilige Skala legt eine Bandbreite von 

„Grün“ bis „Rot“ fest. „Grün“ ist die „denkmalverträgliche Maßnahme“; „Rot“ bedeutet „nicht 

denkmalverträgliche Maßnahme“ 

Durch die grau hinterlegten Felder werden die Sanierungsmaßnahmen bzw. Sanierungs-

gruppen den einzelnen Sanierungskonzepten zugeordnet. 

Legende zur Sanierungsmatrix: 

(x) bedeutet  energetisch gleichwertige Sanierung zur Variante Außenwände „ hermoputz“. 

(xx) bedeutet: optionale Kühlfunktion zur Raumlufttechnikanlage bzw. Fan-Coil-System 
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Tabelle 4-18: bau- und haustechnische Sanierungsmatrix 

Sanierungsmaßnahmen 

/ Sanierungsgruppen 

Bewertung 

Umsetzung 

Denkmalschutz 

KONZEPT 

I 

KONZEPT  

II 

KONZEPT 

III 

KONZEPT 

IV 

Bautechnische Sanierungsmaßnahmen 

Erdanliegende 

Fußböden 
 

    

Kelleraußenwände 

 

    

Außenwände - 

Thermoputz  
    

Außenwände - 

Innendämmung 
 

 (x) (x)  

Außenwände -  

Außendämmung 
 

    

Außenwände - 

Sonderbereiche 
 

    

Oberste Geschoßdecke 

gegen Dachraum 
 

    

Außentüren und 

Dachbodentüren 
 

    

Fenster (Reparatur, 

Fugendichtung, 

Verschattung)  

    

Fenster - Bereich 1 

 

    

Fenster - Bereich 2 

 

    

Haustechnische Sanierungsmaßnahmen 

Solarthermie-Anlage 

 

    

Austausch Radiatoren 

vs. Heizkörper 

(Regulierung)  

    

Luft-Wasser-Kühlanlage 

mit Fan-Coil-System 
 

    

Fernkälte 

 

 (xx) (xx) (xx) 

Raumlufttechnikanlage 

mit Kühlfunktion 
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4.4 Sanierungskonzepte und Energieausweise 

Die Sanierungsmaßnahmen werden zu vier Sanierungskonzepte zusammengefügt, welche 

unterschiedlichen Einfluss auf die energetischen Verbesserungen der Bausubstanz nehmen. 

Diese Sanierungskonzepte werden nach Notwendigkeit der Sanierungsmaßnahmen gewich-

tet sowie auf deren Energieeinsparungspotenzial bewertet.  

In allen Sanierungskonzepten bleiben der Beleuchtungsenergiebedarf (BelEB) und der Be-

triebsstrombedarf (BSB) konstant, da der Energiebedarfswert BelEB durch einen rechen-

technischen Benchmark-Wert nach ÖNORM H 5059:2010 [43] und der Energiebedarfswert 

BSB nach OIB-Richtlinie 6:2011 [31] zufolge dem Nutzungsprofil „Pension“ vorgegeben sind. 

Ebenso verhält es sich mit dem Warmwasserwärmebedarf (WWWB) aufgrund des default-

Wertes des Nutzungsprofils „Pension“ laut ÖNORM B 8110-5:2011[38].  

Durch Integration der Sanierungsmaßnahme Solarthermie-Anlage werden Solargewinne 

erzielt, welche den Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) rechnerisch laut ÖNORM H 5056:2011 

[42] reduzieren. Der Solargewinn ergibt einen Rechenwert von QSOL,N = 12,21 kWh/m²a 

(siehe Anhang D). 

4.4.1 Dringend notwendige Sanierungen – Konzept I 

Das Sanierungskonzept I beschreibt das grundlegende Basiskonzept, welches die Grundsa-

nierung für die weiteren Sanierungskonzepte bietet. 

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind Bestandteil des Konzepts I:  

 Dämmung oberste Geschoßdecke gegen Dachraum 

 Fenstertausch und -sanierung (Fugendichtung, Verschattung, etc.) des Bereiches 1  

 Austausch der alten Radiatoren gegen neue Heizkörper mit Einzelraumregelung und 

Thermostatventilen 

 Solarthermie-Anlage 

Die Rechenergebnisse des Energieausweises für das Konzept I sind in Tabelle 4-19 darge-

legt. Der grün markierte Wert zeigt den spezifischen standortbezogenen Heizwärmebedarf 

(HWBSK). Der HWBSK kann bei diesem Sanierungskonzept vom Bestand 64,64 kWh/m²a auf 

43,41 kWh/m²a reduziert werden. Dies ist eine 33 %-ige Verbesserung bezogen auf den 

HWBSK. Ein weiterer wichtiger Energiekennwert stellt der rot markierte Endenergiebedarf 

(EEB) mit 109,48 kWh/m²a. dar.  
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Tabelle 4-19: Auszug der Energieausweis-Berechnungstabelle - Konzept I 

 

Abbildung 4-2 zeigt den Vergleich der Energieeffizienzklasseneinteilung für das Sanierungs-

konzept I („Schwarz“ hinterlegte Pfeile) mit dem Bestand („Grau“ hinterlegte Pfeile).  

 

Abbildung 4-2: Energieeffizienzklasseneinteilung - Konzept I 
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Sanierungskonzept I verbessert sich beim HWBSK auf die Klasse B ( Niedrigenergiehausle-

vel). Der Primärenergiebedarf (PEB) und die CO2-Emissionen sind nahezu ident, da sich der 

Ressourcenverbrauch der Energieträger kaum geändert hat. Insgesamt ist die Gesamtener-

gieeffizienz (fGEE) gestiegen.  

Das Sanierungskonzept I zeigt bereits eine deutliche Energieeinsparung gegenüber dem 

Bestand – dies vor allem durch die Dämmung der obersten Geschoßdecke.  

In Abbildung 4-3 wird der Vergleich des EEB des Sanierungskonzeptes I gegenüber dem 

Bestand in Form eines Balkendiagramms dargestellt – aufgeschlüsselt in die einzelnen 

Energiebedarfswerte. 

 

Abbildung 4-3: Vergleich des Endenergiebedarfs (EEB) zwischen Bestand und Sanierung Konzept I 

Der HTEB gemäß Ergebnisdarstellung Abbildung 4-3 erhöht sich geringfügig um 11 % zum 

Bestand auf 14,48 kWh/m²a aufgrund der Neuerungen in der Gebäudetechnik. Nach norm-
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gemäß rechnerischem Abzug der Solargewinne reduziert sich dieser Wert, wie im rechten 

Balken „nach Sanierung“ ersichtlich, auf den Wert 2,27 kWh/m²a. 

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtenergieeinsparung bezogen auf den EEB 

von 23 %. 

4.4.2 Eher dringende Sanierungen – Konzept II 

Das Sanierungskonzept II beinhaltet alle Sanierungsmaßnahmen aus dem Konzept I und 

Folgende zusätzlich:  

 Außenwände – Thermoputz (Alternative: Außenwände – Innendämmung) 

 Außenwände – Sonderbereich  

 Luft-Wasser-Kühlanlage mit Fan-Coil System (Alternative: Fernkälte)  

 Wärmeregelung durch elektronisches Regelgerät mit Optimierungsfunktion  

Die Rechenergebnisse des Energieausweises für das Konzept II sind in Tabelle 4-20 darge-

legt.  

Tabelle 4-20: Auszug der Energieausweis-Berechnungstabelle - Konzept II 
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Der grün markierte Wert zeigt wieder den spezifischen standortbezogenen Heizwärmebedarf 

(HWBSK). Der HWBSK kann bereits bei diesem Sanierungskonzept 64,64 kWh/m²a für den 

Bestand auf 27,24 kWh/m²a reduziert werden. Dies ist eine 58 %-ige Verbesserung bezogen 

auf den HWBSK-Bestand. Der rot markierte Energiekennwert EEB mit 98,15 kWh/m²a. hat 

sich gegenüber dem Konzept I um 10 % und gegenüber dem Bestand um 31 % verringert, 

welcher in Abbildung 4-5 grafisch dargestellt wird. 

Abbildung 4-4 zeigt wieder den Vergleich der Energieeffizienzklasseneinteilung für das Sa-

nierungskonzept II („Schwarz“ hinterlegte Pfeile) mit dem Bestand („Grau“ hinterlegte Pfeile). 

Der HWBSK befindet sich trotz 58 %-iger Verbesserung gegenüber dem Bestand weiterhin in 

der Klasse B ( Niedrigenergiehauslevel). Der Primärenergiebedarf (PEB) und die CO2-

Emissionen erfahren durch die zusätzlichen Sanierungsmaßnahmen ebenfalls keine Verrin-

gerung. Die Gesamtenergieeffizienz (fGEE) ist jedoch auf Klasse A gestiegen. 

 

Abbildung 4-4: Energieeffizienzklasseneinteilung - Konzept II 

Durch die zusätzliche Sanierung der gesamten Außenhülle (Außenwand) ist die 58 %-ige 

Reduktion des HWB gegenüber dem Bestand in Abbildung 4-5 deutlich erkennbar. 

Durch den Einsatz einer Kühlanlage ist zusätzlicher Kühlenergiebedarf (KEB) notwendig, 

welcher im EEB ebenfalls berücksichtigt wird.  

Die Gesamteinsparung des Sanierungskonzepts II beträgt 31 % gegenüber dem Bestand.  
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Abbildung 4-5: Vergleich des Endenergiebedarfs (EEB) zwischen Bestand und Sanierung Konzept II 

4.4.3 Optionale Sanierungen – Konzept III 

Das Sanierungskonzept III beinhaltet alle Sanierungsmaßnahmen von Konzept I sowie Kon-

zept II und wird noch um folgende Sanierungsmaßnahmen ergänzt:  

 Erdanliegende Fußböden – Innendämmung  

 Kelleraußenwände – Außendämmung  

 Außentüren und Dachbodentüren – Austausch der Glasscheiben, Glasrandverbund 

und Fugendichtungen 

 Fenster – Bereich 2  

 Wärmeabgabe mit Raumthermostat-Zonenregelung und Zeitsteuerung 

 Raumlufttechnikanlage (RLT) mit Wärmerückgewinnung und Kühlfunktion 



Kapitel 4: Sanierungskonzepte samt Energieausweise 

Seite 79 

Bei der Raumlufttechnikanlage wird 10 % Fensterlüftung angenommen. 

Die Rechenergebnisse des Energieausweises für das Konzept III sind in Tabelle 4-21 darge-

legt. Der HWBSK reduziert sich bei diesem Sanierungskonzept vom Bestand 64,64 kWh/m²a 

auf 17,46 kWh/m²a. Dies ist bereits eine 73 %-ige Verbesserung bezogen auf den HWBSK-

Bestand. Der EEB mit 91,37 kWh/m²a. hat sich gegenüber dem Konzept II nur um weitere 

7 % verringert. 

Tabelle 4-21: Auszug der Energieausweis-Berechnungstabelle - Konzept III 

 

Durch die Reduktion des HWBSK unter 25 kWh/m²a kann wie in Abbildung 4-6 erkennbar, 

die Energieeffizienzklasse A ( Niedrigstenergiehauslevel) erreicht werden. Gegenüber 

Konzept II hat sich die Klasse um eine Stufe verbessert. Der Primärenergiebedarf (PEB) und 

die CO2-Emissionen bleiben weiterhin konstant. Die Gesamtenergieeffizienz (fGEE) ist Klasse 

A+ gestiegen. Zufolge des Sanierungskonzepts III hat sich die Energieeffizienzklasse im 

Gegensatz zum Bestand deutlich verbessert. Durch den Einsatz einer Raumlufttechnikanla-

ge (RLT) mit Heiz- und Kühlfunktion ist der Heizwärmebedarf (HWB) gesunken, jedoch 

gegengleich der Kühlenergiebedarf (KEB) angestiegen. Der Kühlenergiebedarf beträgt 

7,66 kWh/m²a gegenüber 1,00 kWh/m²a bei Konzept II. Dies ist eine 7-fache Erhöhung zu 

der notwendigen Kühlleistung in Konzept II. Die derzeitige Gesamteinsparung laut Abbil-

dung 4-7 beträgt dennoch 35 % (Konzept II: 31 %) gegenüber dem Bestand. 



Kapitel 4: Sanierungskonzepte samt Energieausweise 

Seite 80 

 

Abbildung 4-6: Energieeffizienzklasseneinteilung - Konzept III 

 

Abbildung 4-7: Vergleich des Endenergiebedarfs (EEB) zwischen Bestand und Sanierung Konzept III 
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4.4.4 „Visionäre“ Sanierungen – Konzept IV 

Das Sanierungskonzept IV wird als „visionäre“ Sanierung bezeichnet, da diese Variante 

derzeit viele technisch mögliche Maßnahmen beinhaltet jedoch den Denkmalschutz unbe-

rücksichtigt lässt. Dies sind alle Sanierungsmaßnahmen des Konzepts III mit folgender Aus-

nahme bzw. Ergänzung:  

 Anstelle der möglichen Varianten Außenwand - „ hermoputz oder Innendämmung“ 

wird die denkmalschutzunverträgliche Sanierungsmaßnahme Außenwand - „Außen-

dämmung“ herangezogen, welche jedoch derzeit die technisch am häufigste ausge-

führte Sanierungsmaßnahme darstellt. 

 RLT-Anlage ohne Annahme einer Fensterlüftung 

Die Rechenergebnisse des Energieausweises für das Konzept IV sind in Tabelle 4-22 darge-

legt. Bei diesem Sanierungskonzept reduziert sich der HWBSK vom Bestand 64,64 kWh/m²a 

auf 10,30 kWh/m²a. Dies ist eine 84 %-ige Reduktion bezogen auf den HWBSK-Bestand. Der 

EEB mit 86,47 kWh/m²a. hat sich gegenüber dem Konzept III um zusätzliche 5 % verringert. 

Tabelle 4-22: Auszug der Energieausweis-Berechnungstabelle - Konzept IV 

 

Aufgrund der Reduktion des HWBSK nahe der Einteilungsgrenze der Energieklassen von 

10 kWh/m²a ergibt sich, wie in Abbildung 4-8 erkennbar, die Energieeffizienzklasse A++ ( 

Passivhauslevel).  
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Abbildung 4-8: Energieeffizienzklasseneinteilung - Konzept IV 

 

Abbildung 4-9: Vergleich des Endenergiebedarfs (EEB) zwischen Bestand und Sanierung Konzept IV 
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Gegenüber Konzept III wurde vorwiegend durch die Änderung der Dämmvariante sogar eine 

Energieeffizienzklasse übersprungen. Durch die Vielzahl der haustechnischen Anlagen sind 

der Primärenergiebedarf (PEB) und die CO2-Emissionen geringfügig gesunken. Die Gesam-

tenergieeffizienz (fGEE) ist weiterhin mit Klasse A+ angegeben. 

Der EEB hingegen ist weiterhin relativ hoch. Eine maximale Gesamteinsparung beim End-

energiebedarf durch dieses Sanierungskonzept IV konnte jedenfalls mit ca. 40 % gemäß 

Abbildung 4-9 erreicht werden. 

4.5 Vergleich der Sanierungskonzepte 

Für den direkten Vergleich der aufgezeigten Sanierungskonzepte werden die Ergebnisse der 

Sanierungsberechnungen grafisch dargelegt und erläutert. Als Indikator für die Energieein-

sparung dient hier ebenfalls der Endenergiebedarf (EEB).  

4.5.1 Auswirkungen der Sanierungsmaßnahmen auf den 

Endenergiebedarf  

In Abbildung 4-10 wird zur Übersicht über alle Sanierungskonzepte ein Vergleich mit dem 

Bestand auf Grundlage der einzelnen Berechnungen gezogen.  

 

Abbildung 4-10: Vergleich aller Sanierungskonzepte untereinander mit dem Bestand 
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Es ist erkennbar, dass das Sanierungskonzept I bereits eine deutliche Energieeinsparung 

von 23 % mit sich bringt. Dieses Sanierungskonzept hat aufgrund des Fenstertausches 

geringfügigen Einfluss auf das Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Gebäudes (An-

merkung: seit ca. 1999 erfolgt jedoch schon regelmäßig ein Fenstertausch). Bereits im Sa-

nierungskonzept I wird der Einbau einer Solarthermie-Anlage berücksichtigt und trägt we-

sentlich zu den Energieeinsparungen bei. Durch die Installation einer Kühlanlage mittels 

Fan-Coil-System kann im Sanierungskonzept II bereits eine 31 %-ige Energieeinsparung 

verbucht werden.  

Die beiden weiteren Sanierungskonzepte III und IV beinhalten geringere, zusätzliche Ener-

gieeinsparungspotenziale. Sie bieten aber optionale Möglichkeiten, den Energiehaushalt und 

die Energieverluste weiter individuell zu optimieren und reduzieren. Das „visionäre“ Sanie-

rungskonzept IV führt zu einer maximal möglichen Energieeinsparung von 39 %, die vorwie-

gend durch die gewählte Außendämmung und die Raumlufttechnikanlage theoretisch er-

reicht werden kann.  

4.5.2 Sonstige Energieeinspar-Empfehlungen 

Im Folgenden werden Grundgedanken zur Energieoptimierung vorgeschlagen, welche im 

Zuge der Bestandsbegehungen aufgefallen sind und zur verbesserten Betriebsführung bei-

tragen können.  

4.5.2.1 Windfangtüren 

Ein sehr hoher Energieverlust ist durch die Dauerlüftung im Bereich des Windfanges wie in 

Abbildung 4-11 gegeben. Selbstschließende Türen, die gleichzeitig als normgemäße Brand-

abschnittstüren dienen, sollten vorgesehen werden, um den Wärmeverlust über den Wind-

fang im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer zu verringern. 

 

Abbildung 4-11: Windfangsituation im Treppenhausbereich 
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4.5.2.2 Wärmeverluste durch Haustechnik 

Die im sanierungsbedürftigen Objekt 2 untergebrachte Heizzentrale des Wirtschaftsgebäu-

des ist bautechnisch nach hin außen nicht gedämmt. Dadurch entstehen hohe Energiever-

luste. Die Verteilleitungen aus der Heizzentrale und den Kellerbereichen sowie die Armatu-

ren sollen ebenso besser isoliert werden, um Wärmeverluste bei der Weitergabe der Heiz- 

und Warmwasserenergie zu minimieren. 

4.5.2.3 Energieüberwachung 

Um die Energie-IST-Verbrauchsdaten objektsweise nachvollziehbar überwachen zu können, 

wird angeraten, Subzähler für Heizung, Warmwasser und Strom in alle Bestandsobjekten 

einzubauen. Eine wesentliche Erleichterung zur Dokumentation durch das Gebäudema-

nagement bietet eine Fernablese, welche die Verbrauchsdaten direkt an einen Computer 

leitet. Die Datenübertragung kann aus Datenschutzgründen in verschlüsselter Form erfolgen. 

Durch diese Ferndatenübertragung besteht die Möglichkeit, auf Veränderungen und vor 

allem auf hohe Energieverbräuche rasch reagieren zu können.  

4.5.2.4 Wassereinsparung 

Eine Reduktion des Warmwasserverbrauchs in den Duschbereichen kann mittels automati-

scher, zeitgeregelter Warmwassertaster (Selbstschlussarmaturen) erzielt werden. Für die 

Toilettennutzung sollte eine Zisternenanlage, welche durch Regenwasser gespeist wird, 

angestrebt werden (Grauwassernutzung). 

4.5.2.5 Sommerliche Überwärmung 

Zur Vermeidung von sommerlicher Überwärmung wird ein wirksamer Sonnenschutz empfoh-

len. Aufgrund der denkmalgeschützten Außenfassade besteht die Möglichkeit zum Anbrin-

gen einer außenliegenden, in den Fensterstürzen unsichtbar integrierten Sonnenschutzes. 

Dieser bietet die effektivste Lösung gegen sommerliche Überwärmung.  

Ein weiterer Lösungsvorschlag kann ein innenliegendes, reflektierendes Rollo oder Vorhang 

sein, welcher zumindest eine geringfügige Verbesserung herbeiführt und vor direkter Son-

neneinstrahlung schützt. An heißen Sommertagen wird tagsüber eine vorausschauende, 

zeitgerechte Abschattung mittels oben angedachter Verschattungselemente noch vor Errei-

chen fühlbar hoher Einstrahlungen und Temperaturen angeraten. 
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Als wirksame Maßnahme gegen sommerliche Überwärmung ohne zusätzliche Verschat-

tungselemente können auch organisatorische Maßnahmen empfohlen werden:  

Eine Nachtlüftung über elektrisch öffenbare Fenster und Türen mit einer Querlüftungsmög-

lichkeit zwischen 22:00 Uhr abends und 9:00 Uhr früh ermöglicht eine Abkühlung der Raum-

lufttemperatur. Um die warme aufsteigende Luft ausreichend abführen zu können, kann ein 

elektrischer Stellmotor ebenso öffenbare Dachflächen- oder Treppenhausfenster (z.B.: in 

Kombination mit einem Brandrauchentlüftungsflügel) ansteuern. Die elektrisch angesteuerten 

Fenster müssen mit einer Wettersteuerung gegen Regen und Wind ausgestattet werden. 

Dabei muss der Einbruchschutz gewährleistet sein.  
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5 Zusammenfassung, Sanierungskonzepte 

und Ergebnisse 

Den Beginn dieser Diplomarbeit markierte ein kurzer geschichtlicher Überblick über die 

Entstehungsgeschichte der Maria-Theresien-Kaserne. Weiterführend wurde auf die Grundla-

gen als Basis dieser Diplomarbeit eingegangen, die Bestandsunterlagen sowie die gesetzli-

chen Grundlagen, u.a. die neue noch nicht in Kraft getretene OIB-Richtlinie 6:2011.  

Die derzeitige Gesetzeslage fordert für Gebäude bei Vermietungen, Verkauf, Neueinreichun-

gen, usw. einen energetischen Nachweis – den Energieausweis. Ein Bestandsenergieaus-

weis für die Maria-Theresien-Kaserne wurde im Zuge dieser Diplomarbeit ausgestellt.  

Aufgrund des Alters der Gebäude der Maria-Theresien-Kaserne besteht durch das österrei-

chische Bundesheer der Bedarf, diese auf Schwachstellen untersuchen zu lassen und ge-

eignete Vorschläge zur Behebung dieser zu erhalten.  

Als erster Schritt musste eine Grundlage für die auszuarbeitenden praxisnahen Sanierungs-

konzepte geschaffen werden. Dies wurde durch eine Bestandsaufnahme und Durchsicht der 

Bestandsunterlagen des Mannschaftsgebäudes 3 - Block D ausgeführt. Die Bestandsauf-

nahme schließt unter anderem die Erfassung des Bestandes durch Aufnahme der einzelnen 

Bauteile sowie eine kritische bauphysikalische Analyse der derzeitigen Bestandssituation mit 

ein. Für die Ausarbeitung der Bestandsenergieausweise wurden die tatsächlichen IST-

Jahresverbrauchswerte für Heizung-Wärme, Strom und Wasserverbrauch der Jahre 2009 bis 

2011 von der Gebäudeaufsicht der Maria-Theresien-Kaserne zur Verfügung gestellt. Auf 

Basis dieser Daten konnte der jährliche, spezifische IST-Endenergiebedarf (IST-EEB) zufol-

ge einer Durchschnittsberechnung der Jahre 2009 bis 2011 laut Kapitel 0 mit 

134,80 kWh/m²a ermittelt werden. 

Als ersten Schritt galt es, diesen tatsächlichen IST-Energieverbrauch so abzubilden, um ein 

geeignetes Rechenmodell für die Sanierungskonzepte zu erhalten. Damit ist es möglich, 

bauphysikalische Veränderungen und energetische Verbesserungen aufgrund von Sanie-

rungsmaßnahmen bewerten zu können.  

Mit der Grundlage der Bestandsaufnahme wurde das bauphysikalische Rechenmodell mit 

dem IST-Endenergiebedarf verglichen, indem Vergleichsrechnungen mit den unterschiedli-

chen Nutzungsprofilen „Wohngebäude“ und „Nicht-Wohngebäude“ durchgeführt wurden. 

Dabei kamen sowohl die OIB-Richtlinie 6:2007 sowie die OIB-Richtlinie 6:2011 als Basis zur 

Anwendung. Die Vergleichsrechnungen zeigten einen sehr guten Übereinstimmungsgrad, 
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wobei die Berechnung nach der neuen OIB-Richtlinie 6:2011 den Verbrauchswerten am 

ehesten entsprach. 

Diese Vergleichsrechnungen mit unterschiedlichen Nutzungsprofilen wurden notwendig, da 

kein Nutzungsprofil (laut Energieauswies) für Kasernen existiert und eine möglichst genaue 

Annäherung des Rechenergebnisses an den IST-Verbrauch angestrebt wurde. 

Die Vergleichsrechnung zeigte, dass die Berechnung mit dem Nutzungsprofil „Nicht-

Wohngebäude“ aufgrund des hinterlegten Nutzungsprofils „Pension“ bessere Ergebnisse 

erzielte. Bestätigt wird das Ergebnis auch durch die Tatsache, dass ca. 70 % der Brutto-

grundfläche für „Nicht-Wohnnutzung“ Verwendung findet. Weiters wird damit Rechnung 

getragen, dass bei der Berechnung des Endenergiebedarfs (EEB) mit einem Nutzungsprofil 

„Nicht-Wohngebäude“, der Beleuchtungsenergiebedarf (BElEB) und Kühlbedarf (KB) be-

rücksichtigt werden kann.  

Das Ergebnis der Berechnungen lieferte einen kalibrierten Endenergiebedarf (EEB) von ca. 

141 kWh/m²a je nach Nutzungsprofil. Dies entspricht einer Abweichung von ca. 5 % zum 

IST-EEB-Wert.  

Zur Analyse des Bestandsgebäudes im Detail wurden danach die U-Werte und die Leitwerte 

der einzelnen Bauteile berechnet. Mit Hilfe der Leitwert-Berechnung besteht die Möglichkeit, 

für die einzelnen Bauteile die energetischen Verluste, wie Transmissionsverluste, Lüftungs-

verluste und Verluste zufolge Wärmebrücken, zu erkennen und diese bezüglich ihrer Bedeu-

tung zu bewerten. Die größten Verluste ergaben sich bei:  

 der Obersten Geschoßdecke gegen Dachboden  

 den Außenwänden  

 der erdberührten Bauteile  

 einem Teil der thermisch ungenügenden Fenster (UG sowie Treppenhäuser) 

Basierend auf den bauteilbezogenen U-Wert und Leitwertergebnissen des Bestandes sind 

Sanierungsmaßnahmen der einzelnen Bauteile in Hinblick auf die bautechnischen und haus-

technischen Gegebenheiten erarbeitet und formuliert worden. Durch die vorgeschlagenen 

Sanierungsmaßnahmen wurden die Bauteilaufbauten qualitativ bauphysikalisch und somit 

die U-Werte verbessert. Als Nachweis hierfür und zur Überprüfung, ob die gemäß OIB-

Richtlinie 6:2011 geforderten U-Werte eingehalten werden, wurden abermals Berechnungen 

mit den sanierten Bauteilen durchgeführt. Zufolge dieser Berechnungen konnte gezeigt 

werden, dass die geforderten U-Werte größtenteils eingehalten und zum Teil sogar erheblich 

unterschritten werden konnten. Die mögliche bauphysikalische Qualitätsverbesserung der 

einzelnen Aufbauten wurde vorerst durch die errechneten U-Werte bestätigt.  
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Mit den neuen Aufbauten und Sanierungsmaßnahmen wurden Sanierungskonzepte erstellt. 

Aufgrund des modularen Aufbaus der Sanierungskonzepte konnten alle ausgearbeiteten 

Sanierungsmaßnahmen unabhängig voneinander umgesetzt werden. 

Die Konzepte wurden so aufgebaut, dass das Sanierungskonzept I den dringend notwendi-

gen Sanierungen entspricht und als grundlegendes Basiskonzept dient. Dieses beinhaltet die 

maßgebende Dämmung der obersten Geschossdecke gegen Dachraum, Tausch bzw. Sa-

nierung der thermisch unzureichenden Fenster, Austausch der alten Radiatoren gegen neue 

Heizkörper mit Regelungsfunktion und die Solarthermie-Anlage ausschließlich für die 

Warmwasseraufbereitung.  

Das Sanierungskonzept II beschreibt aufbauend auf Konzept I die vordringlichen Sanierun-

gen, wobei hierbei nicht der Zeitfaktor, sondern die energetische Betrachtung von Bedeutung 

ist. Bei diesem Konzept II ist zusätzlich eine thermische Verbesserung der Außenwände 

durch Thermoputz oder Innendämmung sowie eine Kühlanlage integriert. 

Die beiden weiteren Sanierungskonzepte III und IV stellen optionale Sanierungsmaßnahmen 

dar, wobei für das Konzept IV bewusst der Arbeitstitel „visionäres“ Konzept gewählt wurde. 

Für das Sanierungskonzept III wurden zusätzlich zu den Konzepten I sowie II, die einzelnen 

Sanierungsmaßnahmen Erdanliegende Fußböden, Kelleraußenwände, Tausch bzw. Sanie-

rung der Außentüren und eine Raumlufttechnikanlage mit Wärmerückgewinnung und Kühl-

funktion berücksichtigt. Das „visionäre“ Sanierungskonzept IV beinhaltet anstatt der thermi-

schen Verbesserung der Außenwände des Konzepts II und III, die 

denkmalschutzunverträgliche, jedoch höchst effektive Maßnahme –  eine Außendämmung 

der Außenwände. 

Zur Verifizierung der Wirksamkeit der einzelnen weiterführenden Sanierungskonzepte als 

Energieeinsparungsansätze wurden diese mit bauphysikalischen Berechnungen für den 

Energieausweis hinterlegt. 

Aufgrund der Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Berechnungsarten des Bestandsener-

gieausweises wurde ausschließlich das Rechenmodell mit Nutzungsprofil „Nicht-

Wohngebäude“ und dem Berechnungsmodell nach der neuen OIB-Richtlinie 6:2011 weiter-

verfolgt. 

Alle vier Sanierungskonzepte könnten beträchtliche Energieeinsparungen einbringen, welche 

in Abbildung 5-1 bezogen auf den Bestand Einsparungen von 23 % (Konzept I) bis 39 % 

(Konzept IV) erreichen. Bei einem Vergleich der Sanierungskonzepte untereinander ergeben 

sich Reduktionen von 10 % zwischen Konzept I und II, 7 % zwischen Konzept II und  III 

sowie 5 % zwischen Konzept III und IV. 



Kapitel 5: Zusammenfassung, Sanierungskonzepte und Ergebnisse 

Seite 90 

 

Abbildung 5-1: Vergleich: Endenergiebedarf (EEB) zu Bestand / EEB zu Konzepte 

Die wesentlichste Energiekennzahl im Energieausweis – der Heizwärmebedarf (HWB) – 

trägt zum überwiegenden Teil zur Energiereduktionen gegenüber dem Bestand bei. Die 

Einsparungspotenziale beim HWB zwischen den einzelnen Sanierungskonzepten wird in 

Abbildung 5-2 dargestellt. Zur Verdeutlichung wird (jeweils innerhalb der Balken) die Ener-

gieeffizienzklasse angegeben, da diese das Aushängeschild eines jeden Energieausweises 

ist.  

Ausgehend vom HWB-Bestand mit 64,64 kWh/m²a reduziert sich beim Sanierungskonzept I 

der HWB-Wert auf 43,41 kWh/m²a, welche eine 33 %-ige Einsparung bedeutet. Der Bestand 

wird in die Energieeffizienzklasse C eingeordnet, im Gegensatz hierzu kann das Sanierungs-

konzept I bereits der Klasse B ( Niedrigenergiehauslevel) zugeordnet werden. Die nächst 

höhere Klasse, die Klasse A oder auch Niedrigstenergiehauslevel wird durch die Vielzahl von 

Sanierungsmaßnahmen im Sanierungskonzept III erreicht. Die Heizwärmebedarfseinsparung 

des Sanierungskonzeptes IV gegenüber dem Bestand beträgt beträchtliche 84 %, weshalb 

laut Energieeffizienzklasseneinteilung das Konzept IV in die Klasse A++ ( Passivhauslevel) 

gereiht wird. Der Energieeinsparungsunterschied zwischen den einzelnen Sanierungskon-

zepten beträgt zwischen 36 % und 41 %. Abbildung 5-2 zeigt die Prozentschritte an Einspa-

rungspotenzialen, die durch zusätzliche Sanierungsmaßnahmen erreicht werden können.  
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Abbildung 5-2: Vergleich: Heizwärmebedarf (HWB) zu Bestand / HWB zu Konzepte 

Ergänzend zu den Zielsetzungen aus Kapitel 1.2 kann durch Weiterverfolgung dieser Sanie-

rungskonzepte nicht nur eine Energieoptimierung in Form von Betriebskostenreduktion und 

einer Verbesserung des ökologischen Fußabdruckes geschaffen werden. Sanierungen brin-

gen mit sich, dass dieses Bestandsobjekt 3 eine Wertsteigerung aufgrund der Qualitätsan-

hebung des Gesamtzustandes des Gebäudes erfährt. Nicht zu unterschätzen sind auch die 

subjektiven Verbesserungen für die Nutzer unter anderem durch bessere Luftqualität und 

Qualitätsanhebung des Raumklimas. 

Abschließend sollen die Sanierungskonzepte durch ihre umfassende technische Ausarbei-

tung und Bewertung die Basis für weitere Studien darstellen. Um dem österreichischen 

Bundesheer eine vollständige Entscheidungsgrundlage zu bieten, sind noch folgende Aspek-

te auszuarbeiten:  

 Behördliche Umsetzung in Bezug auf den Denkmalschutz: Eine Abstimmung der Sa-

nierungskonzepte mit dem Bundesdenkmal auf Umsetzbarkeit nach denkmalschutz-

verträglichen Gesichtspunkten ist unbedingt erforderlich. 

 Baubehördliche Genehmigungen: Je nach Umfang der Sanierungsarbeiten ist eine 

Einreichung bzw. eine Bauanzeige zu erwirken.  

Im Falle einer Nutzungsänderung muss das Mannschaftsgebäude 3 nach allen derzeit 

gültigen Normen und Richtlinien behördlich eingereicht und adaptiert werden und dabei 

den behördlichen Auflagen entsprechen. Im Besonderen trifft dies auf die statischen 
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Maßnahmen zu, da die Plattenstärke der „Ast-Mollins-Decken“ nicht den derzeit gültigen 

Normen entspricht und bei einer Sanierung entsprechend adaptiert werden müsste. Zur 

Heranziehung einer aussteifenden Deckenscheibe regelt die ÖNORM EN 1998-1 [41] 

(für Erdbebenbelastung relevant), dass eine Mindeststärke der Stahlbetonplatte von 7 cm 

erforderlich ist. Eine Nachprüfung der Tragfähigkeit der Geschossdecken wäre ebenfalls 

durchzuführen.  

Im Falle einer Neueinreichung sind die Brandschutzvorschriften auf das Gebäude anzu-

wenden. Ebenso ist über den Zustand der Elektroinstallationen ein Gutachten einzuho-

len, auf Basis dessen die Entscheidung getroffen werden kann, ob und welche Elektroin-

stallationen zu erneuern sind.  

 Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen und in Folge der Sanierungskonzep-

te: Kostenermittlungen der einzelnen Sanierungsmaßnahmen sind auszuarbeiten, 

sodass das österreichische Bundesheer auf Basis der vorhandenen Budgetmittel 

eventuell ein eigenständiges, individuelles Sanierungskonzept entwerfen kann oder 

die Entscheidung für ein bereits ausgearbeitetes Sanierungskonzept dieser Diplom-

arbeit getroffen werden kann.  

 Terminliche Rahmenbedingungen: Eine Bewertung der Sanierungskonzepte in Be-

zug auf terminliche Umsetzbarkeit auch in Zusammenhang mit finanziellen Mitteln 

und den räumlichen Rahmenbedingungen ist im Vorfeld abzugeben. 

 Räumliche Rahmenbedingungen: Eine Planung der möglichen Sanierungsabschnitte 

aufgrund der bestehenden und während der Bauarbeiten weiter in Betrieb befindli-

chen Kaserne inklusive Übersiedelungslogistik ist zu erstellen.  

 Förderungen: Die Sanierungsmaßnahmen können auch in Hinblick auf förderungs-

würdige Projekte untersucht werden z.B. Solarthermie-Anlage. 

 

Aufgrund der Ergebnisse ist aus meiner Sicht in jedem Fall eine Umsetzung des Sanie-

rungskonzeptes I dem Militärischen Immobilien Management Zentrum im Bundesministerium 

für Landesverteidigung und Sport zu empfehlen. Die dafür notwendigen Sanierungsmaß-

nahmen (Dämmung oberste Geschossdecke, Fenstersanierung, Solarthermie-Anlage und 

Austausch von alten Radiatoren gegen neue Heizkörper mit Thermostatventilen) beeinträch-

tigen den Denkmalschutz nicht und bewirken eine hohe Energieeinsparung.  
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Anhang A: Bestandspläne mit 

Bauteilbezeichnungen 

Die Bestandspläne der Heeresbauverwaltung-Ost (Vorgängerorganisation vom jetzigen 

Militärischen Immobilien Management Zentrum) sind in folgender Reihenfolge angehängt. 

 

 Schnitt B-B – Planinhaltsnummer: 1M00-001-A-SCHN-B – M 1:100 

 Dachgeschoss – Planinhaltsnummer: 1M00-003-D-DG-B – M 1:100 

 2.Obergeschoss – Planinhaltsnummer: 1M00-003-D-OG02-B – M 1:100 

 1.Obergeschoss – Planinhaltsnummer: 1M00-003-D-OG01-B – M 1:100 

 Erdgeschoss – Planinhaltsnummer: 1M00-003-D-EG-B – M 1:100 

 1.Untergeschoss – Planinhaltsnummer: 1M00-003-D-UG01-B – M 1:100 

 Lageplan mit teilweiser Objektsnummerierung  
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Anhang B: Gebäudedatenblätter 

Die nachfolgend eingescannten Original-Datenblätter wurden durch das Energiemanage-

ment des österreichischen Bundesheeres selbst aufgenommen. Diese wurden von Herrn 

Rom und Herrn Tabojeh beschrieben und skizziert [21]. Es wurden keine detaillierten Auf-

nahmen (z.B.: Kernbohrungen, Probeöffnungen, usw.) durchgeführt.  

 

Im Anschluss an die Datenblätter, werden die übermittelten Gebäudedaten der gesamten 

Kaserne und des betroffenen Mannschaftsgebäudes 3 beigelegt [7].  
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Anhang C: Berechnungen – Energieausweise  

Der Anhang C gliedert sich in vier Teile, um die Berechnungsunterlagen der Energieauswei-

se zufolge der unterschiedlichen OIB-Richtlinien 6:2007 und 2011 sowie Nutzungsprofilen 

übersichtlicher und nachvollziehbarer zu gestalten. 

 

 

Gliederung: 

 

 Anhang C1: Energieausweis für Nicht-Wohngebäude nach OIB-Richtlinie 6:2007 

 Anhang C2: Energieausweis für Wohngebäude nach OIB-Richtlinie 6:2007 

 Anhang C3: Energieausweis für Nicht-Wohngebäude nach OIB-Richtlinie 6:2011 

 Anhang C4: Energieausweis für Wohngebäude nach OIB-Richtlinie 6:2011 
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Anhang C2: Wohngebäude nach OIB-

Richtlinie 6:2007 

Es werden hier nur die Unterschiede zum Anhang C1 beigelegt. 
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Anhang C3: Nicht-Wohngebäude nach OIB-

Richtlinie 6:2011 

Es werden hier nur die Unterschiede zum Anhang C1 beigelegt. 
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Anhang C4: Wohngebäude nach OIB-

Richtlinie 6:2011 

Es werden hier nur die Unterschiede zum Anhang C1 beigelegt. 
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Anhang D: Berechnungen – 

Sanierungskonzepte  

Anhang D gliedert sich in vier Teile, jeder Teil stellt jeweils die Berechnungsunterlagen für 

die einzelnen Sanierungskonzepte dar. 

 

 

Gliederung: 

 

 Anhang D1: Sanierungskonzept I  

 Anhang D2: Sanierungskonzept II 

 Anhang D3: Sanierungskonzept III 

 Anhang D4: Sanierungskonzept IV 
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